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1. Gemeinden /Samtgemeinden, Landkreise 
 
lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägung Beschluss-
vorschlag 

1. Stadt Buxtehude 
vom 05.06.2013 

 

 
Die zusammengefasste Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Im Weiteren wird zu den einzelnen Anregungen Stellung ge-
nommen. 

Die Anregungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

 

Die rechtlichen Ausführungen zum Spannungsverhältnis zwischen 
Raumordnung und kommunaler Planungshoheit werden zustim-
mend zur Kenntnis genommen.  
Regionalplanung ist im Sinne seiner Aufgaben und seiner planungs-
hierarchischen Einordnung nicht parzellenscharf angelegt. 
Dieser Grundsatz wird generell berücksichtigt und kleinteilige An-
grenzungen generalisiert. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Das RROP ist auch aus dem LROP zu entwickeln und hat die Vor-
gaben des LROP zu berücksichtigen. Ebenso sind bei der Aufstel-
lung der Raumordnungspläne die Grundsätze der Raumordnung 
anzuwenden (§ 2 ROG). 
Raumordnungspläne sollen Festlegungen zur Raumstruktur enthal-
ten. Dazu gehört die Siedlungsstruktur ebenso wie die Frei-
raumstrukur und die weitere Infrastruktur. 
Zur Freiraumstruktur zählen unzweifelhaft auch die Gebiete zum 
Schutz und zur Entwicklung von Gebieten für die Tier- und Pflan-
zenwelt (Arten- und Biotopschutz). 
  

 

 

 

Grundlage für diese Festlegungen als Vorbehalts- oder Vorrangge-
biet ist ein hinreichend aktueller Landschaftsrahmenplan (vgl. 
LROP, Begründung zu Kap 3.1.2). 
Diese Vorgabe wurde durch die Umsetzung der aktuellen Biotopkar-
tierung für die Neuaufstellung des Landschaftsrahmenplans, als 
Fachplan der Unteren Naturschutzbehörde, und der Bewertung für 
den Biotop- und Artenschutz in die regionalplanerischen Flächenka-
tegorien berücksichtigt (s. Fachbeitrag Natur und Landschaft). 
Als regionalbedeutsam wurden die besonders wertvollen sowie die 
wertvollen Bereiche in die Abwägung eingestuft und in die entspre-
chend Darstellungsform umgesetzt. 

 

 Durch die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten 
Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde, wurden die Flächen 
modifiziert. Im Ergebnis kommt es zu einer erheblichen Rücknahme 
der Vorranggebiete für Natur und Landschaft bzw. Grünlandbewirt-
schaftung, -pflege und -entwicklung. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen und die 
zeichnerische Dar-
stellung angepasst 

 

 

Nach den Vorgaben des LROP sind die im Kap. 3.1.2 05 genannten 
Gebiete räumlich festzulegen und entsprechend ihrer naturschutz-
fachlichen Bedeutung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet auszu-
weisen. 

 

 

 

Darüber hinaus sind die Naturschutzgebiete und die Natura2000-
Gebiete als Vorranggebiete auszuweisen (s. LROP 3.1.2 05 3. Satz 
und 3.1.3 02 5. Satz). Aus regionalplanerischer Sicht sind die Land-
schaftsschutzgebiete als Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. Daraus 
ergibt sich die nachstehende Kulisse. 
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Diese Flächen sind auf der Basis der Vorgaben des LROP aufgrund 
ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung als Vorranggebiete Natur 
und Landschaft ausgewiesen. 
Diese Gebiete sind von landesweiter Bedeutung und entsprechend 
von sehr hoher naturschutzfachlicher Bedeutung. In der Zusam-
menschau der festgesetzten Schutzgebiete und der landesweit 
bedeutsamen Gebiete zeigt sich die naturschutzfachliche Bedeu-
tung der Umgebung der Stadt Buxtehude. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die besondere Situation der Stadt Buxtehude wird durchaus er-
kannt. Die vorliegenden Planungen der Stadt wie z. B. der aktuelle 
Flächennutzungsplan werden berücksichtigt. 
Gleichwohl bestehen weitere Entwicklungsmöglichkeiten. 
Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose des Landkreises (NIW 
12.2012) kann die Stadt Buxtehude mit einem Bevölkerungszu-
wachs von 5 % bis 2025 rechnen. Dies entspricht in der Tendenz 
den Annahmen der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Buxtehude die einen Planungshorizont bis 2020 hat. 
Grundsätzlich besteht auch im Rahmen der Schwerpunktaufgaben 
und der Funktion eines Mittelzentrums das Ziel des schonenden 
Umgangs mit Grund und Boden und der Schonung des Außenbe-
reichs (Innen- vor Außenentwicklung, Kap. 2.1 04). 
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 Grundsätzlich werden bestehende Siedlungsflächen nach dem 
jeweils aktuellen Flächennutzungsplan von Vorrang- oder Vorbe-
haltsgebieten freigestellt. Soweit dies nicht erfolgt ist, wird die 
zeichnerische Darstellung entsprechend korrigiert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Vorgaben aus dem LROP sowie die bestehenden Schutzgebie-
te lassen für die darüber hinausgehende Ausweisung von Vorrang- 
bzw. Vorbehaltsgebieten einen Abwägungsspielraum, der auch 
genutzt werden soll. 
So werden zwischen der planfestgestellten A26 und der B73 im 
östlichen Randbereich des Siedlungsgebietes der Stadt, die natur-
schutzfachlich wertvollen Bereiche, die außerhalb des Natura2000-
Gebietes bzw. des Naturschutzgebietes liegen als Vorbehaltsgebiet 
Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung ausgewiesen. 
 
Westlich der Este werden die Vorranggebiete bei Neuland bzw. 
Vogelsang aufgrund neuer Erkenntnisse im Rahmen der Land-
schaftsrahmenplanung gestrichen. Das angrenzende Neukloster-
moor behält den Status eines Vorranggebietes. Im weiteren Verlauf 
nördlich von Dammhausen wird das ausgewiesene Siedlungsgebiet 
(Gewerbegebiet) von der Überlagerung Vorranggebiet Grünlandbe-
wirtschaftung, -pflege und –entwicklung freigestellt. Die verbleiben-
den Flächen erhalten den Status Vorbehaltsgebiet. Die zeichneri-
sche Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Abgrenzung des Siedlungsgebietes Dammhausen wird an die 
Ausweisung des aktuellen Flächennutzungsplanes angepasst. Ent-
sprechend des Planungsmaßstabes wird die Linienführung ange-
passt. Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Im Bereich Westmoor erfolgt eine Anpassung an den aktuellen 
Flächennutzungsplan. Aufgrund neuer Erkenntnisse im Rahmen der 
Landschaftsrahmenplanung wird das Vorranggebiet Natur und 
Landschaft zu einem Vorbehaltsgebiet abgestuft. Die zeichnerische 
Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Im Bereich Heitmannhausen erfolgt eine Anpassung an den aktuel-
len Flächennutzungsplan. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

  

 

 

  

 

 

In der zeichnerischen Darstellung ist der Bereich südlich der Auto-
bahn A20 bis zur K40 als Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaf-
tung, -pflege und –entwicklung ausgewiesen. Die zeichnerische 
Darstellung wird entsprechend überprüft. 

Die Anregung wird 
(ist) berücksichtigt. 
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Den Anregungen kann gefolgt werden. Im Kap. 2.1 09 erhält der 6. 
Abs. folgende Fassung: 
„Für diese Vorranggebiete industrielle Anlagen und Gewerbe (Pre-
miumstandorte) sowie die genannten Qualitätsstandorte, sollen von 
den Gemeinden / Samtgemeinden die bauleitplanerischen Voraus-
setzungen für die Ansiedlung der jeweils empfohlen Nutzung ge-
schaffen werden.“ 
 
Im Kap. 4.2.2 01 erhält der 4. Abs. folgende Fassung: 
„Windparks haben eine Größe von mindestens 4 Anlagen. Die 
Konkretisierung der Vorranggebiete Windenergienutzung soll durch 
die Bauleitplanung der Gemeinde/Samtgemeinde erfolgen. 
Auf eine optimale Ausnutzung der Gebiete ("Windparks") soll hin-
gewirkt werden.“ 
 
 

Die Anregungen 
werden berücksich-
tigt. 

 

 

Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auf-
forderungen an die Gemeinden, bauleitplanerisch tätig zu werden, 
werden allgemein als Grundsatz gefasst. Der Text wird entspre-
chend geändert. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen bzw. be-
rücksichtigt. 
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Die Anregung kann berücksichtigt werden (s. o.). Die zeichnerische 
Darstellung in den Bereichen Dammhausen und Hedendorf wird 
entsprechend geändert und dem aktuellen Flächennutzungsplan 
angepasst. 

Die Anregungen 
werden berücksich-
tigt. 
 

 

 

  

 

 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Das Vorranggebiet Indus-
trielle Anlagen und Gewerbe wird nach Westen in der Größe der 
ehemals vorgesehenen Flächennutzungsplanänderung ausgedehnt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Der Anregung kann gefolgt werden. Aufgrund des langfristigen 
Planungszeitraumes ist eine frühzeitige Sicherung des Standortes 
ratsam. 
In der zeichnerischen Darstellung wird das Symbol „Zentrale Kläran-
lage – Vorbehaltsgebiet – aufgenommen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die ausgewiesenen Siedlungs-
bereiche werden von der Vorbehaltsfunktion Natur und Landschaft 
freigestellt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die ausgewiesenen Gewerbe-
flächen werden von der Vorrangfunktion Rohstoffgewinnung freige-
stellt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Überlagerung der beiden Funktionen symbolisiert die Reihenfol-
ge der Nutzungen. Der Golfplatz hat aufgrund seines rechtlichen 
und tatsächlichen Status Vorrang vor der Rohstoffgewinnung. 
In der Begründung zu Kap. 3.2.2 wird diese Problematik verdeut-
licht. In der zeichnerischen Darstellung wird der Golfplatz von der 
Überlagerung freigestellt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der LRP ist ein Fachplan des Naturschutzes. Er ist gem. § 9 
BNatSchG bei Planungen zu berücksichtigen. 
Im Kap. 3.1.1 02 wird der letzte Satz gestrichen. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Dem Hinweis kann gefolgt werden. In der Begründung ist der Zah-
lenwert von 5000 Kfz als Maß für eine stark befahrene Straßen zu 
streichen. 
Die Ardesdorfer Biogasanlage wird in die Tabelle im Kap. 4.2.3 
aufgenommen. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 

 

 

 
 
Den Hinweisen kann gefolgt werden. Der Umweltbericht im Kap. 
2.2.4.3.2 wird entsprechend geändert und die Kläranlagen Kuten-
holz, Buxtehude und Molkerei Mittelsdorf gestrichen. 
 
 

 

2. Hansestadt Stade 
vom 10.06.2013 

 

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und begrüßt. 

 
 
Die Ausführungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

 
 

Im Änderungsentwurf 2012 des RROP war gegenüber dem gültigen 
RROP 2004 keine Änderung vorgenommen worden. Die Darstellun-
gen für den Bereich Natur und Landschaft in der zeichnerischen 
Darstellung entsprechen dem RROP 1999 auf der Grundlage der 
veralteten Daten des LRP. 
Nach den Vorgaben des LROP sind neben den Natura2000-
Vorranggebieten, die ins RROP zu übernehmen und zu konkretisie-
ren sind, weitere in Kap. 3.1.2 05 naturschutzfachlich bedeutsame 
Gebiete als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet im RROP festzulegen. 
Dies ist auf der Basis des landschaftlichplanerischen Fachbeitrages 
erfolgt. Der Fachbeitrag hat neben den im LROP genannten Gebie-
ten die aktuellen Biotope, die für den Biotop- und Artenschutz von 
sehr hoher bzw. hoher Bedeutung sind, als Vorrang- bzw. Vorbe-
haltsgebiete vorgeschlagen. 
Aufgrund der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde (s. 
Nr. 400) wurden die im Entwurf ausgewiesenen Gebiete überarbei-
tet (Aktualisierung LRP). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 



Landkreis Stade   11.10.2013 
Planungsamt 

15 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussagen in Kap. 4.2.1 sind überwiegend als Grundsatz ver-
fasst mit der etwas schwächeren Formulierung „soll“. Für Ziele, die 
räumlich und sachlich konkret sind, wurde die Ist-Form gewählt. 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen der Hansestadt Stade zum Entwurf 
2012 wurden zur Kenntnis genommen oder berücksichtigt (s. Syn-
opse zum RROP 2012). 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Die Hansestadt Stade ist für den Landkreis Stade das wichtigste 
wirtschaftliche und kulturelle Zentrum. 
Als Mittelzentrum erfüllt es für seinen Verflechtungsbereich Versor-
gungsaufgaben für den gehobenen Bedarf. 
Diese Versorgungsaufgabe sowie die ökonomische und kulturelle 
Bedeutung werden im Rahmen der Koordinierung der unterschiedli-
chen Belange selbstverständlich berücksichtigt. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die rechtlichen 
Ausführungen zum Spannungsverhältnis zwischen Raumordnung 
und kommunaler Planungshoheit werden zustimmend zur Kenntnis 
genommen.  
Regionalplanung ist im Sinne seiner Aufgaben und seiner planungs-
hierarchischen Einordnung nicht parzellenscharf angelegt (Maß-
stabsebene 1:50.000). 
Dieser Grundsatz wird generell berücksichtigt und kleinteilige An-
grenzungen generalisiert. 
 

Die Ausführungen 
werden zur Kenntnis 
genommen bzw. 
berücksichtigt. 
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Das RROP ist auch aus dem LROP zu entwickeln und hat die Vor-
gaben des LROP zu berücksichtigen. Ebenso sind bei der Aufstel-
lung der Raumordnungspläne die Grundsätze der Raumordnung 
anzuwenden (§ 2 ROG). 
Raumordnungspläne sollen Festlegungen zur Raumstruktur enthal-
ten. Dazu gehört die Siedlungsstruktur ebenso wie die Frei-
raumstrukur und die weitere Infrastruktur. 
Zur Freiraumstruktur zählen unzweifelhaft auch die Gebiete zum 
Schutz und zur Entwicklung von Gebieten für die Tier- und Pflan-
zenwelt (Arten- und Biotopschutz). 
 

 

 

 

Grundlage für diese Festlegungen als Vorbehalts- oder Vorrangge-
biet ist ein hinreichend aktueller Landschaftsrahmenplan (vgl. 
LROP, Begründung zu Kap 3.1.2). 
Diese Vorgabe wurde durch die Umsetzung der aktuellen Biotopkar-
tierung für die Neuaufstellung des Landschaftsrahmenplans, als 
Fachplan der Unteren Naturschutzbehörde, und der Bewertung für 
den Biotop- und Artenschutz in die regionalplanerischen Flächenka-
tegorien berücksichtigt (s. Fachbeitrag Natur und Landschaft). 
Als regionalbedeutsam wurden die besonders wertvollen sowie die 
wertvollen Bereiche in die Abwägung eingestuft und in die entspre-
chende Darstellungsform umgesetzt. 

 

 

 

Durch die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten 
Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde, wurden die Flächen 
modifiziert. Im Ergebnis kommt es zu einer erheblichen Rücknahme 
der Vorranggebiete für Natur und Landschaft bzw. Grünlandbewirt-
schaftung, -pflege und -entwicklung. Die Genauigkeit der Darstel-
lung wird dem Erfordernis des RROP angepasst (s. o.). 
 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 
 

 

 

 

Im Kap. 4.2.1 03 ist der erste Satz, entsprechend der Vorgaben des 
LROP, als Ziel gefasst worden. 
Der 3. Absatz ist hingegen in einen Grundsatz geändert worden. Es 
ist nicht die Aufgabe der Regionalplanung, Standorte für Großkraft-
werke festzulegen. Es wurde festgestellt, dass im Bereich des Vor-
ranggebietes hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen ein Groß-
kraftwerk mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. Es ist aber 
nicht Ziel der Raumordnung, dort den Standort für ein Kraftwerk 
verbindlich festzulegen. 

Die Anregungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Die zum Entwurf 2012 des RROP vorgebrachten Anregungen sind 
bis auf die Aussagen zur Versorgung des neuen Siedlungsgebietes 
Riensförde berücksichtigt worden (s. Ausführungen zu Kap. 2.3.3). 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 2.1 06 erhält der 2. 
Abs. folgende Fassung: 
„Der Bereich entlang der geplanten Autobahnen A26 und A20 
zwischen der Hansestadt Stade, Drochtersen und Bremervörde, 
in dem die berechneten Lärmimmissionen den Pegelwert von 
49 db(A) (nachts) überschreiten, ist von neuen Wohngebieten 
freizuhalten.  
Bestandschutz ist durch aktive und passive Schallschutzmaßnah-
men zu gewährleisten.“ 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

  

 

 

Der Hinweis auf die Berücksichtigung des Immissionsschutzes in 
der Bauleitplanung entspricht den rechtlichen Notwendigkeiten. 
Durch die Grundsätze zur Berücksichtigung des Immissionsschut-
zes in besonderen einzelnen Konfliktbereichen soll den besonderen 
Situationen Rechnung getragen werden. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Das Vorranggebiet Trinkwassergewinnung entspricht der zurzeit 
gültigen Schutzgebietsverordnung. Siedlungsentwicklungen müssen 
dies berücksichtigen. Der Nutzungskonflikt kann nicht durch die 
Abstufung des Vorranggebietes Trinkwassergewinnung in ein Vor-
behaltsgebiet erreicht werden. Die unterschiedlichen Ansprüche 
sind nur durch detaillierte planerische oder technische Maßnahmen 
lösbar. Dies ist nur auf der nachfolgenden Planungsebene möglich. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Der Hinweis kann zur Kenntnis genommen werden. 
Ein Vollsortimenter hat aufgrund seiner Verkaufsfläche und der 
Sortimentsvielfalt einen wesentlich größeren Einzugsbereich als z. 
B. ein Discounter. 
Die Größe des Vollsortimenters wird davon abhängig sein, ob be-
nachbarte Zentrale Orte, hier hauptsächlich das Grundzentrum 
Fredenbeck, wesentlich negativ beeinflusst werden. Dies ist im 
Rahmen einer gutachterlichen Beurteilung zu klären und abzustim-
men. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Das Vorranggebiet Siedlungsentwicklung zählt aufgrund seiner 
Darstellung im Flächennutzungsplan zum zentralen Siedlungsge-
biet. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gilt 
unabhängig von der Ausweisung des Vorranggebiets Siedlungsent-
wicklung. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Planungen in Schwinge-
tal haben auch jetzt schon die Ziele der Raumordnung zu beachten. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

  

 

 

Die vorgeschlagene Ergänzung ist in der „Natur“ der Sache gege-
ben. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Der Landkreis zählt zu den waldarmen Landkreisen in Niedersach-
sen. Der Schutz des Waldes hat daher eine hohe Bedeutung. Der 
Anregung kann nicht gefolgt werden. Im Kap. 3.2.1.2 07 wird im  3. 
Abs. wie folgt geändert: 
“Die Inanspruchnahme oder Zerschneidung von von ökolo-
gisch wertvollen Waldgebieten für raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen ist nicht mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar.“ 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Der Abschn. 3.2.2 02 1. Abs. erhält folgende Fassung: 
„Die anzustrebende Nachfolgenutzung für den Bodenabbau in 
den Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten Rohstoffgewinnung, 
wird durch die überlagernden Funktionen bestimmt. Ist in der 
zeichnerischen Darstellung keine überlagernde Funktion be-
stimmt, ist die Nachnutzung i. S. des § 4 Abs. 5 BNatSchG vor-
zusehen. Bei der Abstimmung der verschiedenen Belange sind 
die Umweltaspekte zu berücksichtigen.  

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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Sind die Flächen vorher nicht mit Wald bestockt, so ist zur 
Verbesserung des Landschaftsbildes oder wegen der Waldar-
mut des betroffenen Raumes, eine Überführung in naturnahe 
Bewaldung anzustreben.“ 
 
(vgl. Stellungnahme Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V. 
Nr. 113) 

 

 

 

Die Befestigung von Radwanderwegen ist im Einzelfall festzulegen. 
Im Kap.3.2.3 07 1. Abs. wird gestrichen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. 
Im Kap. 4.1.2.1 02 erhält der 4. Abs. folgende Fassung: 
„Für den Streckenabschnitt zwischen Buxtehude und Hamburg-
Neugraben ist ein drittes Gleis zu planen. 
Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Streckenabschnittes zwi-
schen Stade und Buxtehude sollen Überholgleise geplant werden.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

 

Um die angestrebte Größenordnung einer Nennleistung von 600 
MW zu erreichen müssen leistungsfähige Anlagen errichtet werden. 
Abweichungen sind in begründeten Ausnahmefällen möglich.  
Im Kap. 4.2.2 01 wird der 6. Abs. um einen zweiten Satz ergänzt: 
„In begründeten Einzelfällen sind auch weniger leistungsfähige 
Anlagen zulässig.“ 
Die Anregung kann berücksichtigt werden und wird in der Begrün-
dung erläutert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. 
Der 2. Abs. in Kap. 4.2.2 erhält folgende Fassung: 
„Abweichend von Ziffer 4.2.2 04 1. Abs. kann im begründeten 
Einzelfall für die Erprobung neuer Windenergieanlagen ein 
Sondergebiet bauleitplanerisch festgelegt werden. Der Standort 
solcher Testanlagen und der Produktionsstandort und/oder der 
Firmensitz müssen in einem räumlichen engen Zusammenhang 
liegen. Die harten und weichen Tabuzonen des Kriterienkata-
logs sind einzuhalten. 
Das Kriterium des Abstandes zwischen den Windparks ist nicht 
anzuwenden.“ 
vgl. Stellungnahme ML / RV Lüneburg, Nr. 96 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Der Thuner See existiert nicht mehr. Der 1. und 2. Satz im letzten 
Abs. auf S. 23 des Umweltberichtes wird gestrichen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Maßkette wird überprüft und ggf. korrigiert. 
 
Die Überlagerung des Vorranggebietes industrielle Anlagen und 
Gewerbe wird gestrichen. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Die Überlagerung von Vorranggebiet für Natur und Landschaft bzw. 
Natura2000 mit dem Vorranggebiet Rohstoffgewinnung wird ent-
flochten. Das Vorranggebiet Rohstoffgewinnung wird aufgrund der 
Natura2000-Gebietsüberlagerung entsprechend verkleinert. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der entsprechende Teil der 2. Deichlinie wird nicht mehr als Deich 
dargestellt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Den Anregungen kann gefolgt werden (s. Ausführungen oben). 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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3. Gemeinde Drochtersen 
06.06.2013 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 

 

 

 
Es wird auf die Abwägung zur Stellungnahme 2012 verwiesen. 
Mittelzentren und Grundzentren mit mittelzentraler Teilfunktion so-
wie die weiteren Grundzentren haben im Rahmen ihrer zentralörtli-
chen Aufgaben für bedarfsgerechten Wohnraum und angemessene 
Arbeitsstätten zu sorgen.  
Zur Entwicklung der Siedlungsstruktur des Landkreises besteht hier 
keine besondere Lagegunst, die eine zusätzliche Entwicklung recht-
fertigt. 
Zur Verdeutlichung der zentralörtlichen Aufgaben wurde im Kap. 2.1 
10 bereits ein neuer letzter Absatz eingefügt. Die Begründung wird 
ergänzt. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Begründung zu Kap. 2.2 03 
wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

  

 

 
 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die für die Region maßgeblichen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen werden im RROP erfasst, beschrieben und dargestellt.  
Das RROP 2013 selber führt durch seine Ausweisungen von Vor-
rang- bzw. Vorbehaltsgebieten nicht zu einer Rechtsfolge, die eine 
Einschränkung in der Grundstücksbewirtschaftung bewirkt. Erst die 
nachfolgende Verfahrensebene, in der betroffene Grundstücksei-
gentümer beteiligt werden (insbesondere bei Bauleitplanverfahren 
der Gemeinde etc.), hat Einfluss auf die Bewirtschaftungsweise. 

Die Anregungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Es wird auf die Abwägung zur Stellungnahme 2012 verwiesen. 
Die genannten Sportboothäfen haben kulturhistorische Bedeutung. 
Hierauf wird im Kap. 2.3.1 02 eingegangen. Für eine regionale Be-
deutung fehlen die Größe und die entsprechende Infrastruktur. 
 
 
 
Die Unterhaltung der Gewässer ist nicht im RROP zu regeln. Auf die 
notwendige Unterhaltung wird im Kap. 4.1.4 eingegangen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 
Die fixierte „Siedlungsentwicklungsgrenze“ ist eine „gedachte“ 
Grenze, die durch die tatsächliche und prognostizierte Entwicklung 
nicht begründbar ist. 
Der im Rahmen der Abgrenzung der Vorranggebiete Windenergie-
nutzung vorgesehene Abstand von 800 m berücksichtigt einen an-
gemessenen Entwicklungsspielraum. 
Untersuchungen gehen von einem sehr viel geringeren Abstand zur 
Einhaltung des zulässigen Beurteilungspegels aus (s. Repowering 
InfoBörse, Hintergrundpapier 08/2011 sowie die realisierten Anlagen 
im Landkreis). 
Im Flächennutzungsplan wird die angestrebte Nutzung des Ge-
meindegebietes für einen überschaubaren Zeitraum (i. A. 10 Jahre) 
in der Art der Bodennutzung dargestellt. Darüber hinaus gehende 
Darstellungen sind als informell zu betrachten und haben keine 
rechtliche Bindung. 
 

Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechung ist für den Pla-
nungshorizont 2025 von einer in etwa stagnierenden Bevölkerungs-
zahl auszugehen (vgl. Bevölkerungsvorausberechnung 2025 für den 
Landkreis Stade). Hierbei ist weiter zu berücksichtigen, dass die 
weitere Beanspruchung des Außenbereichs eingeschränkt werden 
soll (Innen- vor Außenentwicklung). 
Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte kann den Anregun-
gen der Gemeinde nicht gefolgt werden. 
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Im Bereich des bestehenden Vorranggebiets für Windenergiegewin-
nung Drochtersen-Ritsch wird der Autobahnknoten Drochtersen 
„Kehdinger Kreuz“ geplant. Die vier Windenergieanlagen im Vor-
ranggebiet haben Bestandschutz. 
Die Ausweisung von großflächigen Vorranggebieten für die Wind-
energienutzung und eines Autobahnknotens schließt sich grund-
sätzlich aus, auch wenn im Detail eine Anlage noch möglich er-
scheint. 
Die Vorranggebiete dienen der Konzentration der Anlagen auf einer 
überschaubaren Anzahl von Flächen. Hiermit soll eine „Versparge-
lung“ der Landschaft vermieden werden. 
Dem Autobahnknoten bzw. der Autobahn ist auch aufgrund der 
Vorgaben des LROP Priorität einzuräumen. 
Für die Betreiber der Anlagen wird der nördliche Teil des Vorrang-
gebietes reserviert; ebenfalls für weitere Einzelanlagen im Gemein-
degebiet (vgl. hierzu Kap. 4.2.2 02 sowie die Abwägung zur Stel-
lungnahme des ML/RV, Nr. 96). 
In der Begründung wird die besondere Situation ausführlich darge-
stellt. 
Die Abgrenzung der Vorranggebiete erfolgt nach einheitlichen Krite-
rien (vgl. Kriterienkatalog), die für den Bereich Hüll kein Vorrangge-
biet mehr zulassen bzw. für Drochtersen zu den Veränderungen 
führen (s. a. oben). 
Überschlägig ist davon auszugehen, dass in der nördlich Teilfläche 
vier Anlagen realisiert werden können. 
Der genaue Abstand zwischen Straßen und Windenergieanlagen ist 
im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zu klären. 
Der regionalplanerisch vorgesehene Abstand beträgt mindestens 
150 m oder eine Kipphöhe (s. Kriterienkatalog) 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Für die Anlagen in Drochtersen-Ritsch ist als zusätzliche Fläche, 
ausschließlich für Repoweringmaßnahmen, die nördliche Teilfläche 
des neuen Vorranggebietes vorgesehen (s. o.). 
Den Vorgaben des LROP wird damit Rechnung getragen (Regelung 
mit den Beteiligten im Bauleitplanverfahren). 
Die ausgewiesenen Vorranggebiete Windenergienutzung entfalten 
die Ausschlusswirkung von Eignungsgebieten (s. Kap. 4.2 04) 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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4. Gemeinde Jork 
vom 30.05.2013 

 
 

 
 
Die Anregungen der Gemeinde Jork zum Entwurf 2012 des RROP 
sind überwiegend berücksichtigt worden. 
 
 
 
Die Festlegung der Höhenbegrenzung ist nicht Aufgabe der Regio-
nalplanung (s. Urteil OVG Lüneburg vom 12.12.2012 zur Festlegung 
der Höhenbegrenzung von Windenergieanlagen; Regelung bei der 
gemeindlichen Bauleitplanung). 

 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Das LROP bestimmt in Kap 1.4 03, dass in den RROP Flächen für 
die Kleigewinnung als Vorranggebiete festzulegen sind. Die erfolgt 
durch die Festlegung von Flächen parallel zur A26. 
In einer Untersuchung will der Landkreis, in Zusammenarbeit und 
Abstimmung mit den Deichverbänden, neue Flächen für die Kleige-
winnung ermitteln (s. Stellungnahme ML / RV, Nr. 96). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

s. Synopse 2012. 
Das RROP hat sich den Zielen des LROP anzupassen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Die Stellungnahmen aller Beteiligten werden geprüft, in die Abwä-
gung eingestellt und in der Synopse zusammengefasst. 
Die Synopse wird allen Beteiligten auf der Internetseite des Land-
kreises zur Verfügung stehen. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Der Landkreis unterstützt die Bewerbung des Alten Landes (s. 
Kreistagsbeschluss vom 20.02.2012). 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägung Beschluss-
vorschlag 

5. Samtgemeinde Apensen 
vom 10.06.2013 

 

 
 
Die regionalen Abstandskriterien nach dem Kriterienkatalog sehen 
einen Abstand zu Siedlungen (entsprechend der Darstellung im 
Flächennutzungsplan) von 800 m vor. Dieser Abstand hat sich in 
den vergangen Jahren als ausreichend erwiesen, um den Gemein-
den Einwicklungsspielraum zu erhalten und den Schutzbedürfnissen 
der Bevölkerung Rechnung zu tragen. 
Es ist auch Aufgabe der Regionalplanung, der Nutzung der Wind-
energie ausreichend Raum zu verschaffen. 
Nach der vorgelegten Planung hat das Vorranggebiet einen Abstand 
von 800 m bis zur Ortsumgehung. Bis zur Wohnbebauung, die süd-
lich der Umgehungsstraße liegt, beträgt der Abstand über 1000 m. 
 

 
 
Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

Um eine Gleichbehandlung aller Betroffenen zu gewährleisten, sind 
die harten und weichen Kriterien (Tabuzonen) einheitlich anzuwen-
den. Nach den bisherigen Erfahrungen sind die Abstände ausrei-
chend, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. 
Eine Abstimmung der Bauleitplanung zwischen den Gemeinden 
gehört zum Planungsverfahren. Eine Konkretisierung der Standorte 
erfolgt durch die gemeindliche Bauleitplanung. 
 

 

    
 

 

Die gewählten Puffer von 800 m gelten sowohl bei den Siedlungs-
flächen der Grundzentren als auch bei anderen Siedlungen. Grund-
lage ist jeweils der Flächennutzungsplan. Ansonsten ist für andere 
Siedlungen und Einzelhäuser im Außenbereich, die nicht in den 
Bauleitplänen ausgewiesen sind, ein Abstand von 600 m vorgese-
hen. 
Die Puffer beinhalten einen Abstand unter Vorsorgegesichtspunkten 
zum Immissionsschutz und darüber hinaus eröffnen die Abstände 
einen Entwicklungsspielraum, der bei den Mittelzentren größer als 
bei den Grundzentren gewählt wurde. 
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6. Samtgemeinde Fredenbeck 
vom 12.06.2013 

 

 
 

 
 
 
Die Abgrenzung der Vorranggebiete Windenergienutzung erfolgt 
nach einheitlichen Kriterien (Kriterienkatalog). Aus regionalplaneri-
scher Sicht ist die Potenzialfläche bei Essel für eine Windenergie-
nutzung geeignet. 
Die Kriterien sind unter Vorsorge (Immissionsschutz) und Entwick-
lungsgesichtspunkten gewählt worden. 
Essel hat keine zentralörtliche Aufgabe und soll sich daher im Rah-
men der Eigenentwicklung entwickeln. Ein besonderer Entwick-
lungsspielraum für die Siedlungsentwicklung ist daher, auch unter 
Berücksichtigung des Ziels der Schonung des Außenbereichs, nicht 
erforderlich. 
Aus Immissionsschutzgesichtpunkten sind die Abstände nach den 
Erfahrungen im Landkreis sowie entsprechender Fachliteratur (vgl. 
Repowering-InfoBörse) als ausreichend anzusehen. 
Den Gemeinden steht im Rahmen ihrer Bauleitplanung ein Gestal-
tungsspielraum zu. Hier können die Abstände aus städtebaulichen 
Gründen modifiziert werden, ohne das Vorranggebiet selbst infrage 
zustellen. 
Neben der Wahrung der berechtigten Belange der Bevölkerung ist 
auch dem Auftrag des LROP, der Sicherung von für die Windener-
gie geeigneten Flächen, genügend Raum zu geben.  
Bei der Abgrenzung werden die aktuellen Daten des LRP berück-
sichtigt, d. h. es erfolgen geringfügige Modifizierungen des Vorrang-
gebietes. 

 
 
 
Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 
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Das vorhandene Vorranggebiet wird entsprechend der neuen Krite-
rien unter Berücksichtigung der gemeindlichen Flächennutzungs-
planung überplant. Es ergeben sich geringfügige Veränderungen. 
Unter Anwendung der Abstandskriterien besteht eine Potenzialflä-
che nördlich des bestehenden Vorranggebietes. Diese Fläche wird 
als Erweiterung des bestehenden Vorranggebietes in die zeichneri-
sche Darstellung aufgenommen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Nach der Rohstoffsicherungskarte des LBEG ist das Gebiet als 
sonstiges Rohstoffvorkommen eingestuft. Entsprechend ist es in der 
zeichnerischen Darstellung als Vorbehaltsgebiet dargestellt. 
Die Darstellung gilt in erster Linie der Sicherung des Rohstoffvor-
kommens gegen andere Ansprüche. In einem Bodenabbauantrag 
sind die Aspekte der Walderhaltung ebenso wie die des Immissi-
onsschutzes zu berücksichtigen. 
Die städtebaulichen Aspekte können in der Bauleitplanung steuernd 
berücksichtigt werden. 
(vgl. Synopse 2012, S. 125). 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

    
 

 
 

 
 
Die aktuellen naturschutzfachlichen Daten sehen hier ein Vorbe-
haltsgebiet Natur und Landschaft vor. Nach der Einstufung des 
LBEG handelt es sich um ein Gebiet 2. Ordnung von regionaler 
volkswirtschaftlicher Bedeutung.  
In dem Bereich befindet sich eine Reihe von erhaltenen Boden-
denkmälern die als archäologisch wertvoll einzustufen sind. Die 
Genehmigung eines Bodenabbaus ist daher als nicht wahrscheinlich 
anzusehen. 
Der Anregung kann gefolgt werden. Die zeichnerische Darstellung 
wird entsprechend geändert. 

 
 
Der Anregung wird 
gefolgt. 
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Die Vergabe der Schwerpunktaufgaben erfolgt bei einer besonderen 
siedlungsstrukturellen Lagegunst mit ÖPNV-Anbindung, um eine 
besondere Bündelungswirkung im regionalen Planungsraum zu 
erreichen. 
Es wird die Schwerpunktaufgabe auf die großräumigen Achsen 
konzentriert. 
Diese Schwerpunktaufgabe geht über die allgemeinen Anforderun-
gen, die an ein Grundzentrum zu stellen sind, hinaus (vgl. Synopse 
2012, S. 127). 
Grundzentren haben für ihren Einzugs- bzw. Versorgungsbereich 
Aufgaben der Gewerbe- und Wohnstättenentwicklung wahrzuneh-
men. 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt 

 

 
 
 
 
 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Die zeichnerische Darstel-
lung wird entsprechend um einen Haltepunkt bei Mulsum und die 
zentrale Kläranlage bei Kutenholz ergänzt.  
Die Maßstabsleiste wird überprüft und ggf. korrigiert. 

Den Anregungen 
wird gefolgt. 

7. Samtgemeinde Harsefeld 
29.05.2013 

 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Für die im RROP 1999 von der Genehmigung ausgenommene 
Fläche galt das LROP 1994. Das LROP hat hier ein Vorranggebiet 
Natur und Landschaft ausgewiesen. 
Die damalige Einstufung wird durch die aktuellen Daten bestätigt. 
Das Gebiet hat eine sehr hohe Bedeutung für den Arten und Biotop-
schutz sowie für das Landschaftsbild. 
Entsprechend dieser Bewertung wird das Gebiet in der zeichneri-
schen Darstellung als Vorranggebiet Natur und Landschaft ausge-
wiesen.  
 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 
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Die Vorranggebiete Windenergie werden nach einheitlichen Krite-
rien abgegrenzt. Die Gemeinden können von dieser Abgrenzung 
aus städtebaulichen Gründen moderat abweichen. 
(vgl. Synopse 2012, S.129). 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

 

 

 
 

Das Gebiet entspricht den Vorgaben der Rohstoffsicherungskarten 
des LBEG.  
Die Fläche ist als potenziell wertvolles Rohstoffvorkommen einge-
stuft und wird deshalb als Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 
ausgewiesen. Die Teilfläche westlich der Kreisstraße hat eine Grö-
ße von rd. 18 ha und ist deshalb als regional bedeutsam anzuse-
hen. 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die gewerbliche Baufläche wird 
nachrichtlich als bauleitplanerisch gesicherter Bereich in der zeich-
nerischen Darstellung ausgewiesen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Dem Antrag kann gefolgt werden. Nach der vorgelegten Untersu-
chung sowie der naturschutzfachlichen Bewertung im Rahmen des 
LRP, wird der Bereich südlich des bestehenden Vorranggebietes 
Deinste als Erweiterung des Vorranggebietes, ebenfalls als Vor-
ranggebiet Windenergienutzung festgelegt. 
Einschränkend und damit abweichend von den einheitlichen Maß-
stäben des Kriterienkatalogs wird, unter Berücksichtigung der Funk-
tion der nördlich der Erweiterungsfläche gelegenen Waldgebiete als 
Teil des Biotopverbundes und als Verbindungskorridor zwischen 
dem Fehrenkampsmoor und dem Rüstjer Forst, der Abstand zum 
Wald auf 200 m vergrößert. 
Zur Prüfung der möglichen Beeinträchtigung des Uhu-Vorkommen 
wird noch eine entsprechende Untersuchung durchgeführt, deren 
Ausgang noch offen ist. 
Naturschutzfachliche Detailabstimmungen sind in den nachfolgen-
den Verfahren vorzunehmen. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

 
Die Vorranggebiete Windenergie werden nach einheitlichen Krite-
rien abgegrenzt. 
Nach den Vorgaben des LROP sind für die Windenergie geeignete 
Gebiete auszuweisen. 
Eine Konkretisierung des Vorranggebietes kann begründet durch 
die Bauleitplanung der Gemeinde erfolgen (vgl. Synopse 2012, 
S.129). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Die Vergabe der Schwerpunktaufgaben erfolgt bei einer besonderen 
siedlungsstrukturellen Lagegunst, um eine besondere Bündelungs-
wirkung im regionalen Planungsraum zu erreichen. 
Diese Schwerpunktaufgabe geht über die allgemeinen Anforderun-
gen, die an ein Grundzentrum zu stellen sind, hinaus. Standorte 
können in Grundzentren festgelegt werden, wenn sie zu Mittel- oder 
Oberzentren eine Ergänzungsfunktion wahrnehmen oder besondere 
Standortvorteile im regionalen Kontext aufweisen. Dies wird für den 
Flecken Harsefeld nicht gesehen (vgl. NLT Arbeitshilfe – Planzei-
chen in der Raumordnung). 
Die Schwerpunktaufgabe wird im Zusammenhang mit der Festle-
gung der Vorranggebiete industrielle Anlagen und Gewerbe bzw. 
den regional bedeutsamen Qualitätsstandorten festgelegt (s. a. 
Fachbeitrag „Konzeption für die künftige regionale Industrie- und 
Gewerbeflächenentwicklung, REGECON 12. 2009). 
Die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Arbeitsstätten für 
die Versorgung der Bevölkerung gehört zum Aufgabenbereich eines 
Grundzentrums mit mittelzentralen Teilaufgaben. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt 
bzw. durch Klarstel-
lung erläutert. 
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Die Vorranggebiete Windenergie werden nach einheitlichen Krite-
rien abgegrenzt. 
Eine Konkretisierung des Vorranggebietes kann nach städtebauli-
chen Gründen durch die Bauleitplanung der Gemeinde erfolgen (vgl. 
Synopse 2012, S.131). 
 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

 

 
 

Der Grundsatz, dass Windenergieanlagen nach Art und Größe 
einheitlich sein sollen, trägt zur Minimierung der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes bei. 
Im engeren dominanten Wirkungsbereich von 500 – 1000 m können 
Anlagen unterschiedlicher Größe und Drehzahl der Rotoren zu einer 
erheblichen Beunruhigung des Blickfeldes beitragen. 
Die einheitliche Gestaltung bezieht sich nur auf die Art (einheitliche 
Flügelzahl, Mast- bzw. Rotorhöhe und Radius). In der Begründung 
werden die Aussagen zu diesem Ziel ergänzt. 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

8. Samtgemeinde Himmelpforten 
vom 20.06.2013 

 

 
 
Das Vorranggebiet südlich der B73 bei Düdenbüttel entspricht dem 
RROP 2004 und den aktuellen fachlichen Grundlagen des LBEG. 
Die detaillierte Planung bleibt einem Bodenabbauverfahren vorbe-
halten (s. Synopse 2012) 

 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
hat mit Schreiben vom 05.06.2013 zur Neuaufstellung des Bundes-
verkehrswegeplanes 2015 – Teil Straße Hinweise zu den vom Land 
Niedersachsen angemeldeten Projekten gegeben. Zu dem Projekt 
Himmelpforten-Stade, im BVWP als neues Vorhaben mit Planungs-
recht im weiteren Bedarf eingestuft, wird ausgeführt: 
„Im Rahmen einer gesamtplanerischen Studie wurden verschiedene 
Möglichkeiten für die Verlegung der B73 von südlich Cadenberge 
bis in den Raum Stade untersucht. Nach Ergebnis dieser Studie ist 
die Verlegung zwischen Cadenberge und Drochtersen (A20/A26) 
die gesamtplanerisch günstigste Lösung. 
Weitere Maßnahmen sind bei der Weiterverfolgung der o. g. Lösung 
im Bereich Himmelpforten-Stade im Zuge der B73 nicht erforderlich. 
Dies wurde bereits durch ein Schreiben des BMVBS bestätigt. 
Eine Anmeldung für den BVWP wird nicht erfolgen.“ 
Aus diesen Gründen ist keine Ortsumgehung von Düdenbüttel, auch 
als langfristige Lösung, erforderlich. 
Ebenso wird aus diesen planerischen Überlegungen die im RROP 
2004 dargestellte südliche Umgehung von Himmelpforten gestri-
chen. 
 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 
 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

 

 
 

Aufgrund der aktuellen naturschutzfachlichen Bewertung (Vorbe-
halts- statt Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung) kann das Vor-
ranggebiet Windenergienutzung Engelschoff in der zeichnerischen 
Darstellung ausgewiesen werden (s. a. Stellungnahme der Gemein-
de Engelschoff). 
Die evtl. Konkretisierung des Standortes erfolgt im Rahmen der 
Abwägung der Stellungnahmen und Beratung in den zuständigen 
Gremien bzw. der Konkretisierung bei der gemeindlichen Bauleit-
planung. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Fläche nördlich von Gr. Sterneberg ist im zzt. gültigen RROP 
2004 aufgrund der Vorgaben des LROP als Vorranggebiet Roh-
stoffgewinnung – Torf - ausgewiesen. Der Entwurf 2013 sieht hier 
zusätzlich eine Überlagerung mit der Funktion Vorrangebiet Natur 
und Landschaft bzw. im westlichen Teil Vorranggebiet bzw. Vorbe-
haltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung vor. 
Durch die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten 
Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde, wurden die Flächen 
modifiziert. Im Ergebnis kommt es zu einer erheblichen Rücknahme 
der Vorranggebiete für Natur und Landschaft bzw. Grünlandbewirt-
schaftung, -pflege und -entwicklung. 
Grünlandgebiete und insbesondere Feuchtgrünländer haben als 
prägende Kulturlandschaften besondere Bedeutung für den Natur-
schutz und die Landschaftspflege. Sie sollen gegenüber entgegen-
stehenden Nutzungsansprüchen frei gehalten werden. 
Soweit die Gebiete nach dem Nds. Feuchtgrünlandprogramm auf-
grund ihrer hohen naturschutzfachlichen Bedeutung schon als Vor-
ranggebiete Natur und Landschaft festgelegt sind, bedarf es in der 
zeichnerischen Darstellung keiner überlagernden Festlegung als 
Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und – entwicklung 
vgl. Arbeitshilfe NLT Planzeichen in der Regionalplanung). 
Mit der raumordnerischen Festlegung als Vorranggebiet Grünland-
bewirtschaftung, -pflege und -entwicklung wird keine raumordneri-
sche Vorentscheidung über Art und Intensität der Nutzung im Rah-
men der ordnungsgemäßen Landwirtschaft getroffen. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. Es er-
folgt eine Überlagerung des Vorranggebietes Rohstoffgewinnung – 
Torf – mit einem Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Für die Novellierung des LROP sind am 23.07.2013 von der Lan-
desregierung die allgemeinen Planungsabsichten beschlossen und 
im Nds. MBl. am 07.08.2013 veröffentlicht worden. Darin ist vorge-
sehen, dass die im Landkreis Stade liegenden Vorranggebiete Roh-
stoffgewinnung – Torf- gestrichen werden sollen. 
Die Planungsabsichten haben noch nicht die Konkretheit, um darauf 
eine Anpassung des RROP zu begründen. 
Das weitere Verfahren zum LROP bleibt abzuwarten. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Die Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft werden auf der Grundlage der 
Bewertung des natürlichen standortgebunden ackerbaulichen Er-
tragspotenzials (hier die Wertstufen 4 - wenn sie drainiert sind - bis 
7) festgelegt. Diese sind in der zeichnerischen Darstellung ausge-
wiesen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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Standörtlich festgelegt ist für die Gemeinde Himmelpforten die be-
sondere Entwicklungsaufgabe „Erholung“. Diese Aufgabe beinhaltet 
auch einen touristischen Aspekt. 
Die Entwicklungsaufgabe „Tourismus“ erfordert touristische Einrich-
tungen und Gästezahlen, die für Himmelpforten zzt. nicht gegeben 
sind. 
Die Festlegung der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus 
verfolgt das Ziel, Schwerpunktstandorte mit entsprechender Aus-
stattung und Bedeutung im regionalen Tourismus zu sichern und zu 
entwickeln. Kriterien sind z. B. Anzahl an Übernachtungen, Beher-
bergungsbetrieben, Campingplätzen, sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (Dienstleistung), hohes touristisches Entwicklungspo-
tenzial, vorhandene Planungen zum Ausbau der 
Tourismusfunktion, touristisch relevante Einrichtungen (Hotel, Pen-
sionen, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Freizeitbad, Golfplatz 
etc., Museum, Altstadt, Kirche / Dom etc.) von mindestens regiona-
ler Bedeutung. 
Die Zahl der Gästeübernachtungen lag 2012 z. B. bei rd. 5.600 
(Jork 31.000). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

  
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Die Festlegung von Kompensationsflächen ist Aufgabe der planen-
den Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Diese hat bei 
ihren Planungen die Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu 
beachten bzw. zu berücksichtigen. Dazu gehören auch die Vorbe-
haltsgebiete Landwirtschaft. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

S. o. bzw. zu der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft 
s. Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Hannover, Nr. 80. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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9. Gemeinde Düdenbüttel 
vom 24.05.2013 

 
 
 

 
 
Zu den Anregungen siehe die Abwägung zur Stellungnahme der 
Samtgemeinde Himmelpforten. 

Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 
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10. Gemeinde Engelschoff 
vom 28.05.2013 

 

 
 

 
 
s. Abwägung zur Stellungnahme der Samtgemeinde Himmelpforten. 
Die Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft werden auf der Grundlage der 
Bewertung des natürlichen standortgebunden ackerbaulichen Er-
tragspotenzials (hier die Wertstufen 4 - wenn sie drainiert sind - bis 
7) festgelegt. Diese sind in der zeichnerischen Darstellung ausge-
wiesen. 
 

 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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Aufgrund der aktuellen naturschutzfachlichen Bewertung (Vorbe-
haltsgebiet Natur und Landschaft statt Vorranggebiet Grünlandbe-
wirtschaftung) kann das Vorranggebiet Windenergienutzung Engel-
schoff in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesen werden (s. a. 
Stellungnahme der Samtgemeinde Himmelpforten. 
Die Konkretisierung des Standortes erfolgt im Rahmen der Abwä-
gung der Stellungnahmen und Beratung in den zuständigen Gre-
mien bzw. der Konkretisierung bei der gemeindlichen Bauleitpla-
nung. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

   

 

 

Die Trasse der Küstenautobahn ist auf der Grundlage der landes-
planerischen Feststellung durch das Bundesverkehrsministeriums 

 

 

 

im Juni 2010 linienbestimmt worden. 
Die Vorgaben des LROP sind in das RROP zu übernehmen und zu 
konkretisieren. 
Die Konkretisierung beinhaltet neben der Darstellung in einem klei-
neren Maßstab auch die Berücksichtigung aktueller Planungsstän-
de, die, der Maßstabsebene entsprechend, Auswirkungen haben. 
Abweichungen von der linienbestimmten Trasse, die auch Auswir-
kungen auf andere Ziele der Raumordnung haben können, sollten in 
der Planung berücksichtigt werden 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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Aufgrund der aktuellen naturschutzfachlichen Bewertung (Vorbe-
haltsgebiet Natur und Landschaft statt Vorranggebiet Grünlandbe-
wirtschaftung) kann das Vorranggebiet Windenergienutzung Engel-
schoff in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesen werden. 
Das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung wird von dem 
Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft freigestellt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Planung wurde mit der Gemeinde, der Samtgemeinde, der 
NLStBV sowie dem Investor erörtert.  
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Unter Berücksichtigung des aktuell geplanten Verlaufs der Trasse 
sowie der naturschutzfachlichen Belange, unter Würdigung der 
gemeindlichen Beschlusslage sowie der wirtschaftlichen Belange 
des Investors kann ein Vorranggebiet südlich von Engelschoff fest-
gelegt werden. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 
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Die Bauleitpläne der Gemeinde haben sich den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen (§ 1 (4) BauGB). Hiermit ist aus überörtlichem 
Interesse die Planungshoheit der Gemeinden eingeschränkt. 
 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Der Text im Kap. 4.2.2 01 wird aufgrund der Aufnahme des Vor-
ranggebietes in die zeichnerische Darstellung gestrichen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Begründung wird, entsprechend der geänderten Planung, über-
arbeitet und angepasst. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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11. Gemeinde Hammah 
vom 10.06.2013 

 
 

 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Die Fläche nördlich von Gr. Sterneberg ist im zzt. gültigen RROP 
2004 aufgrund der Vorgaben des LROP als Vorranggebiet Roh-
stoffgewinnung dargestellt. Der Entwurf 2013 sieht hier zusätzlich 
eine Überlagerung mit der Funktion Vorranggebiet Natur und Land-
schaft bzw. im westlichen Teil Vorranggebiet bzw. Vorbehaltsgebiet 
Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung vor. 
Durch die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten 
Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde, wurden die Flächen 
modifiziert. Im Ergebnis kommt es zu einer erheblichen Rücknahme 
der Vorranggebiete für Natur und Landschaft bzw. Grünlandbewirt-
schaftung, -pflege und -entwicklung. 
(s. Abwägung zur Stellungnahme der SG Himmelpforten). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 

 
 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
 (s. Abwägung zur Stellungnahme der SG Himmelpforten). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

12. Gemeinde Himmelpforten 
vom 19.06.2013 

 

 
 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
 (s. Abwägung zur Stellungnahme der SG Himmelpforten). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
 (s. Abwägung zur Stellungnahme der SG Himmelpforten). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 

 

  

 

 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
 (s. Abwägung zur Stellungnahme der SG Himmelpforten). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 

 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
 (s. Abwägung zur Stellungnahme der SG Himmelpforten). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 



Landkreis Stade   17.10.2013 
Planungsamt 

 46 

13. Samtgemeinde Horneburg 
vom 05.06.2013 
 

 
 

Standörtlich festgelegt ist für die Gemeinde Horneburg die besonde-
re Entwicklungsaufgabe „Erholung“. Diese Aufgabe beinhaltet auch 
einen touristischen Aspekt. 
Die Entwicklungsaufgabe „Tourismus“ erfordert touristische Einrich-
tungen und Gästezahlen die für Horneburg zzt. nicht gegeben sind. 
Die Festlegung Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe 
Tourismus verfolgt das Ziel, Schwerpunktstandorte mit entspre-
chender Ausstattung und Bedeutung im regionalen Tourismus zu 
sichern und zu entwickeln. Kriterien sind z. B. Anzahl an Übernach-
tungen, Beherbergungsbetrieben, Campingplätzen, sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte (Dienstleistung), hohes touristisches 
Entwicklungspotenzial, vorhandene Planungen zum Ausbau der 
Tourismusfunktion, touristisch relevante Einrichtungen (Hotel, Pen-
sionen, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Freizeitbad, Golfplatz 
etc., Museum, Altstadt, Kirche / Dom etc.) von mindestens regiona-
ler Bedeutung. 
(vgl. Abwägung zur Stellungnahme der Samtgemeinde Himmelpfor-
ten, Nr. 8): 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Die vorgesehenen Rohstoffsicherungsgebiete zwischen Agathen-
burg und Horneburg sind als Vorbehaltsgebiete festgelegt.  
Grundlage für die Ausweisung ist die Rohstoffsicherungskarte des 
LBEG. Sie sind hier als Gebiete mit potenziell wertvollen Rohstoff-
vorkommen eingestuft. In nachfolgenden Verfahren sind sie einer 
Abwägung zugänglich. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Die Festlegung der Vorranggebiete Leitungstrasse erfolgt auf der 
Grundlage der Vorgaben des LROP. Sie stellen den Bestand an 
Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen dar. 
Für die Ausweisung einer geänderten Trassenführung fehlt die 
planerische Grundlage. 
Im Kap. 4.2.3  05 wird im 3. letzten Abs. folgende Grundsatz ange-
fügt:: 
„Im Bereich der Ortslage Agathenburg sollen die Hoch- und Höchst-
spannungsfreileitungen konzentriert werden, um eine Entlastung 
betroffener Einwohner zu erreichen.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf die Anforderungen an den ÖPNV wird im Kap. 4.1.2.2 einge-
gangen (s. a. Synopse 2012). 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei Planung einer Gleis-
verbindung müssen selbstverständlich die Belange der Gemein-
de/Samtgemeinde berücksichtigt werden (s. a. Synopse 2012). 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Option des Erhalts 
und der bedarfsgerechten Entwicklung des Landeplatzes ist bereits 
Ziel des derzeitigen RROP. Dieses Ziel soll weiterhin Bestand ha-
ben. Zu dem Standort des Landeplatz bestehen keine Alternativen 
(s. a. Synopse 2012) 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aussagen zu den Fließ-
gewässern werden im Kap. 3.2.4.1 bzw. zum Hochwasserschutz im 
Kap. 3.2.4.3 gemacht. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

14. Samtgemeinde Lühe 
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15. Samtgemeinde Nordkehdingen 
vom 07.06.2013 

 

 
 
Die Anregung kann berücksichtigt werden. Im Kap. 1.1 09 wird im 1. 
Abs. das Wort „extensive“ durch „unterschiedliche“ ersetzt. 

 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Festlegung von besonderen Funktionen ist standortbezogen. 
Sie dient der Sicherung und Entwicklung der Erholungsfunktion, 
Konzentration und Bündelung der Erholungsfunktion auf bestimmte 
Gemeinden oder Gemeindeteile. 
Eine flächendeckende Funktion kann durch die Festlegung eines 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes Erholung erfolgen. Hierfür will der 
Landkreis in den nächsten Jahren eine entsprechende Studie unter 
Beteiligung der Gemeinden und des Tourismusverbandes erarbei-
ten lassen. 

Die Anregungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

 

Die flächenmäßige Festlegung von Erholungsgebieten sowie Funk-
tionszuweisungen auf der Grundlage von Konzepten, bleibt dann 
einer Fortschreibung des RROP vorbehalten. 
Die Entwicklungsaufgabe „Tourismus“ erfordert touristische Einrich-
tungen und Gästezahlen, die in der Samtgemeinde zzt. nicht gege-
ben sind. 
Die Festlegung der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus 
verfolgt das Ziel, Schwerpunktstandorte mit entsprechender Aus-
stattung und Bedeutung im regionalen Tourismus zu sichern und zu 
entwickeln. Kriterien sind z. B. Anzahl an Übernachtungen, Beher-
bergungsbetrieben, Campingplätzen, sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (Dienstleistung), hohes touristisches Entwicklungspo-
tenzial, vorhandene Planungen zum Ausbau der 
Tourismusfunktion, touristisch relevante Einrichtungen (Hotel, Pen-
sionen, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Freizeitbad, Golfplatz 
etc., Museum, Altstadt, Kirche / Dom etc.) von mindestens regiona-
ler Bedeutung. 
 

Der Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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Die Siedlungsentwicklung soll sich auf die Zentralen Orte konzent-
rieren. Dies ist sowohl unter Versorgungsgesichtpunkten (Konzent-
ration der zentralen Einrichtungen) als auch zur Schonung der 
Landschaft (Innen- vor Außenentwicklung) sinnvoll. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

In der Samtgemeinde haben die zwei Grundzentren die Aufgabe für 
ihren Versorgungsbereich die Wohn- und Arbeitsstätten bereitzu-
stellen.  

 

 

 

Die Vergabe der Schwerpunktaufgaben erfolgt bei einer besonderen 
siedlungsstrukturellen Lagegunst mit ÖPNV-Anbindung, um eine 
besondere Bündelungswirkung im regionalen Planungsraum zu 
erreichen. 

 

 

 

 

(vgl. Samtgemeinde Fredenbeck, Nr.6 sowie Synopse 2012)  

 

 

Auf die „Maritime Landschaft Unterelbe“ wird im Kap. 1.3 eingegan-
gen. 
Auch der Erhalt und die Förderung der Museen sind angesprochen 
(Kap. 2.3.1 02). 
Auf die Bedeutung der einzelnen Sparten wird in der Begründung 
eingegangen. 

Der Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

  

 

 
 

Die Grundschule und tlw. die Schulen des Sekundarbereichs I zäh-
len zu den Einrichtungen der Grundversorgung in einem Grundzent-
rum. 
Die Schulen sind ein wichtiges Identifikationsmerkmal für die Bevöl-
kerung. Der Erhalt kann nicht um ihrer selbst Willen angestrebt 
werden, sondern muss auch mit pädagogisch sinnvollem Betrieb 
verbunden sein (Entwicklungskonzept der Gemeinden). 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 2.3.2 01 wird im letzten 
Absatz, im 2. Satz, nach „musischen“ eingefügt „oder handwerkli-
chen, künstlerischen sowie sozialen“. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Es wird der Aussage insoweit zugestimmt, dass der Flächenentzug 
für die durch infrastrukturelle Maßnahmen und den damit verbunde-
nen Kompensationen für die Landwirtschaft zu minimieren ist. Dies 
wird durch den ersten Satz des Absatzes verdeutlicht. Auf die Prob-
lematik wird auch im Kapitel 3.2.1.1 01 eingegangen. 
Der Landschaftsrahmenplan ist der Fachplan der Unteren Natur-
schutzbehörde, der bei allen Planungen und Maßnahmen zu be-
rücksichtigen ist (vgl. Synopse 2012). 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

  

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men. 
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Der Anregung kann gefolgt werden. Im Bereich der Elbe wird das 
Natura2000-Gebiet als Vorgabe des LROP übernommen. Die fest-
gesetzten Naturschutzgebiete werden als Vorranggebiet Natur und 
Landschaft festgesetzt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

s. o. Die Gebiete außerhalb der festgesetzten Naturschutzgebiete 
werden auf der Grundlage des EU-Vogelschutzgebietes als Vor-
ranggebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung fest-
gesetzt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

s. o. 
Die Festlegung einer Vorrangfunktion bedeutet keinen Eingriff in 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsweise. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt 

 

 

Auf der Grundlage der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbe-
hörde werden die Vorrang- und Vorbehaltsgebiet Natur und Land-
schaft überarbeitet. 
Das Gebiet westlich Wischhafen / Neuland wird reduziert und im 
Rahmen des Biotopverbundes als Vorbehaltsgebiet Natur und 
Landschaft festgelegt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. 
Die Zufahrt zum Fähranleger wird von Vorrangfunktionen freige-
stellt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden.  
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Der Anregung kann gefolgt werden. 
Die Moorbereiche werden als Vorbehaltsgebiete Natur und Land-
schaft ausgewiesen. s. o. 
Die raumordnerische Festsetzung eines Vorrang- oder Vorbehalts-
gebietes Natur und Landschaft hat keine Auswirkungen auf die 
landwirtschaftliche Nutzungsform und Intensität. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 
 

Auf der Grundlage der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbe-
hörde werden die Vorrang- und Vorbehaltsgebiet Natur und Land-
schaft überarbeitet. 
Das Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -
entwicklung wird gestrichen. 
Das Vorranggebiet Windenergienutzung Oederquart-Wetterdeich 
wird entsprechend geändert. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Die Formulierung entspricht einer Zielformulierung. 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Dass hier die Samtgemeinde Nordkehdingen insbesondere betrof-
fen sein soll, ist so nicht nachvollziehbar. Auch in anderen Gemein-
den des Landkreises besteht ein geringer Waldanteil sowie Defizite 
in der Landschaftsstruktur. 
Grundsätzlich wird die Forderung unterstützt, dass vor der Inan-
spruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen weitere Möglichkeiten 
der Kompensation zu prüfen sind. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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Der Text ist als Grundsatz formuliert und ist bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen (vgl. Synopse 2012, 
S.163). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Den Hinweisen kann nicht so pauschal zugestimmt werden. 
Die harten und weichen Tabuzonen nach dem Kriterienkatalog 
dienen der Abgrenzung der Vorranggebiete Windenergienutzung. 
Die sog. weichen Tabuzonen sind dabei einer standörtlichen Modifi-
zierung zugänglich. 
Die Samtgemeinde kann aus örtlichen städtebaulichen Gründen von 
diesen Vorgaben abweichen, ohne dabei das Ziel selber infrage zu 
stellen. 
Das Ziel der Mindestgröße von 4 Anlagen ist einzuhalten. Ggf. sind 
Anlagen mit geringerer Nabenhöhe zu verwenden. 

Den Hinweisen wird 
nicht zugestimmt. 

 

 

Ein Abweichen von der Mindestgröße sollte nur in absoluten Aus-
nahmefällen vorgesehen werden, um nicht das Ziel der Konzentrati-
on der Anlagen zu gefährden. 
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Auf der Grundlage der vorhandenen Vorranggebiete Windenergie-
nutzung (RROP 2004) ist auch das Gebiet der Samtgemeinde 
Nordkehdingen nach weiteren Standorten geprüft worden. Dabei ist 
sowohl der 4 km-Abstand als auch der 5 km-Abstand berücksichtigt 
worden. Bei Anwendung des 4 km-Abstandes ergeben sich Unter-
suchungsräume im Bereich Krummendeich, die aber bei Berück-
sichtigung weiterer weicher Pufferzonen nicht zum Tragen kommen. 
 

 

 

 

Bei einem 5 km-Abstand verbleiben Flächen im Natura2000-Gebiet 
(s. Karte). Hier besteht das allgemeine Verschlechterungsverbot. Es 
kann mit erheblichen Beeinträchtigungen des EU-
Vogelschutzgebietes gerechnet werden. Da es auch zumutbare 
Alternativen gibt, sind Windenergieanlagen im Natura2000-Gebiet 
nicht zulässig. Eine weitere Prüfung erübrigt sich. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Die vorgesehen Puffer sind vorsorglicher Natur und als weiche 
Tabuzonen bei örtlichen, städtebaulichen Gründen veränderbar. 
Dies kann im Rahmen der Bauleitplanung der Samtgemein-
de/Gemeinde erfolgen. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Für Baudenkmale wird von einem grundsätzlichen besonderen 
Schutzbedürfnis gegenüber anderen Planungen und Maßnahmen 
ausgegangen. Hierfür ist der Abstand von 800 m als ausreichend 
anzusehen. 
Im Einzelfall kann auch hier von der weichen Tabuzone begründet 
abgewichen werden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

s. o. 
Der Kriterienkatalog wird überarbeitet und die bestehenden Interpre-
tationsprobleme beseitigt werden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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s. o. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

16. Gemeinde Balje 
vom 07.0.62013 

 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

In der zeichnerischen Darstellung ist die Ausweisung von Vorbe-
haltsgebieten Erholung nicht vorgesehen. 
Hierfür will der Landkreis in den nächsten Jahren eine entsprechen-
de Studie unter Beteiligung der Gemeinden und des Tourismusver-
bandes erarbeiten lassen (s. Stellungnahme Samtgemeinde Nord-
kehdingen, Nr. 15). 
Die Öffnungszeiten des Sperrwerkes können nicht durch das RROP 
geregelt werden. Auf die Bedeutung des Natureums wird im Kap. 
2.3.1 eingegangen. 

Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

 
s. hierzu Stellungnahme Samtgemeinde Nordkehdingen 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Die Siedlungsentwicklung soll sich auf die zentralen Orte (Freiburg, 
Wischhafen) konzentrieren. In den anderen Orten soll sie sich im 
Rahmen der Eigenentwicklung vollziehen (s. Kap. 2.1) 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 



Landkreis Stade   17.10.2013 
Planungsamt 

 56 

 s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

   

 

 
 

  

17. Gemeinde Krummendeich 
vom 07.06.2013 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
Die Regelung von Nutzungsmöglichkeiten ist nicht Gegenstand der 
Regionalplanung. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Gemeinde Balje. Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
Der Bereich östlich und westlich der neuen Chaussee liegt innerhalb 
des 4 km-Radius, der um die vorhandenen Vorranggebiete Wind-
energienutzung gezogen wurde. 
Zur Einhaltung von unbelasteten Räumen sollte dieser Mindestab-
stand eingehalten werden. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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18. Gemeinde Wischhafen 
vom 07.06.2013 

 

Die Anregung kann berücksichtigt werden. 
s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
Auf die „Maritime Landschaft Unterelbe“ wird im Kap. 1.3 eingegan-
gen. 
Auch der Erhalt und die Förderung der Museen sind angesprochen 
(Kap. 2.3.1 02). 
Auf die Bedeutung der einzelnen Sparten wird in der Begründung 
eingegangen. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 
Die Grundschule und tlw. die Schulen des Sekundarbereichs I zäh-
len zu den Einrichtungen der Grundversorgung in einem Grundzent-
rum. 
Die Schulen sind ein wichtiges Identifikationsmerkmal für die Bevöl-
kerung. Der Erhalt kann nicht um ihrer selbst Willen angestrebt 
werden, sondern muss auch mit pädagogisch sinnvollem Betrieb 
verbunden sein (Entwicklungskonzept der Gemeinden).  
Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 2.3.2 01 wird im letzten 
Absatz, im 2. Satz, nach „musischen“ eingefügt „oder handwerkli-
chen, künstlerischen sowie sozialen“. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

  

 

 

  

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 
 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Den Hinweisen wird 
nicht zugestimmt. 
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s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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s. hierzu die Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Nord-
kehdingen. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Anregung kann berücksichtigt werden. Die Trassenführung wird 
vom Betreiber zur Verfügung gestellt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

19. Samtgemeinde Oldendorf  
vom07.06.2013 

 

 
 
Die Kritik an dem Aufstellungsverfahren ist unbegründet und wird 
zurückgewiesen, zumal intensive Beratungen erfolgt sind. 
Es ist dem Landkreis wichtig, dass der Entwurf in den Gemeinden 
intensiv beraten wird. 
Der Landkreis war und ist immer auch zu einer Beratung und Infor-
mation der örtlichen Gremien bereit (In Oldendorf u. a. am 13.05.13 
erfolgt). 

 
 
Die Ausführungen 
werden zur Kenntnis 
genommen und auf 
das schärfste zurück 
gewiesen. 

 

 

Das Beteiligungsverfahren hatte eine Frist von 8 Wochen (vom 
08.04 bis 31.05) mit tlw. Verlängerung bis zum 10.06.13. Diese Frist 
ist als sehr angemessen zu bezeichnen. Der Mindestzeitraum be-
trägt einen Monat. 

 

 Das Planungsinstrument des Regionalen Raumordnungsprogramms 
wendet sich an die Samtgemeinden und Gemeinden sowie öffentli-
che Planungsträger. Einen unmittelbaren Einfluss auf den Bürger 
hat das RROP i. d. R. nicht. 

 

 

 

Es sind daher auch außerhalb des Aufstellungsverfahrens keine 
Bürgerinformationsversammlungen vorgesehen. Gleichwohl war der 
Landkreis bereit, im Rahmen von öffentlichen Sitzungen der Ge-
meinde Rede und Antwort zu stehen (s. o.). Der Vorwurf eines un-
demokratischen und fragwürdigen Vorgehens wird auf das Schärfs-
te zurückgewiesen; auch wurden im Einzelfall Bürgerinitiativen di-
rekt informiert bzw. beraten. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Die Konzentration der Windenergieanlagen in den Vorranggebieten 
sowie die Möglichkeit der Errichtung größerer Anlagen, verbunden 
mit einer Reduzierung der Anlagenanzahl, führt zu einer Minimie-
rung von Beeinträchtigungen im Planungsraum (Steuerungsfunkti-
on). 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Der Anregung kann nicht gefolgt werden. Standörtlich festgelegt ist 
für die Gemeinde Oldendorf die besondere Entwicklungsaufgabe 
„Erholung“. Diese Aufgabe beinhaltet auch einen touristischen As-
pekt. Die Festlegung von besonderen Funktionen ist standortbezo-
gen. Sie dient der Sicherung und Entwicklung der Erholungsfunkti-
on, Konzentration und Bündelung der Erholungsfunktion auf be-
stimmte Gemeinden oder Gemeindeteile. 
Eine flächendeckende Funktion kann durch die Festlegung eines 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes Erholung erfolgen. Hierfür will der 
Landkreis in den nächsten zwei Jahren eine entsprechende Studie 
erarbeiten lassen. 
Die Entwicklungsaufgabe „Tourismus“ erfordert touristische Einrich-
tungen und Gästezahlen, die für Oldendorf oder den Ostebogen zzt. 
nicht gegeben sind. 
 

 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt 
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Die Festlegung der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus 
verfolgt das Ziel, Schwerpunktstandorte mit entsprechender Aus-
stattung und Bedeutung im regionalen Tourismus zu sichern und zu 
entwickeln. Kriterien sind z. B. Anzahl an Übernachtungen, Beher-
bergungsbetrieben, Campingplätzen, sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (Dienstleistung), hohes touristisches 
 

 

 

 
 

Entwicklungspotenzial, vorhandene Planungen zum Ausbau der 
Tourismusfunktion, touristisch relevante Einrichtungen (Hotel, Pen-
sionen, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Freizeitbad, Golfplatz 
etc., Museum, Altstadt, Kirche / Dom etc.) von mindestens regiona-
ler Bedeutung. 
S. a. Antwort zu den Stellungnahmen der Samtgemeinden Himmel-
pforten und Nordkehdingen). 

 

 

 
 

Der Anregung kann nicht gefolgt werden. Die Siedlungsentwicklung 
soll sich auf die Zentralen Orte konzentrieren. Dies ist sowohl unter 
Versorgungsgesichtpunkten (Konzentration der zentralen Einrich-
tungen) als auch zur Schonung der Landschaft (Innen- vor Außen-
entwicklung) sinnvoll. 
In der Samtgemeinde hat das Grundzentrum Oldendorf die Aufgabe 
für seinen Versorgungsbereich die Wohn- und Arbeitsstätten bereit-
zustellen. 
Die Vergabe der Schwerpunktaufgaben erfolgt bei einer besonderen 
siedlungsstrukturellen Lagegunst mit ÖPNV-Anbindung um eine 
besondere Bündelungswirkung im regionalen Planungsraum zu 
erreichen. 
(vgl. Samtgemeinde Fredenbeck sowie Nordkehdingen und Synop-
se 2012). 
 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt 

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft werden auf der Grundlage der 
Bewertung des natürlichen standortgebunden ackerbaulichen Er-
tragspotenzials (hier die Wertstufen 4 - wenn sie drainiert sind - bis 
7) festgelegt. Diese sind in der zeichnerischen Darstellung ausge-
wiesen (vgl. Antwort zur Stellungnahme der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen, Nr. 80). 
 
Durch die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten 
Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde, wurden die Flächen 
modifiziert. Im Ergebnis kommt es zu einer erheblichen Rücknahme 
der Vorranggebiete für Natur und Landschaft bzw. Grünlandbewirt-
schaftung, -pflege und -entwicklung. 
Grundlage hierfür ist die aktuelle Biotopkartierung, die den aktuellen 
Zustand von Natur und Landschaft widerspiegelt, sowie der Entwurf 
der Zielkonzeption des LRP 2013. 
 

Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 
 

  

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Anregung kann 
aber nicht berücksichtigt werden. 
Bzgl. eines Haltepunktes für den Schienenverkehr wird im Hinblick 
auf die vorhandenen Haltepunkte in Himmelpforten und Hechthau-
sen das erforderliche Potential nicht gesehen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Ausführungen zum ÖPNV werden im Kap. 4.1.2.2 gemacht. Hier 
sind auch Grundsätze zum ÖPNV in der Samtgemeinde Oldendorf 
festgelegt. Detaillierte Aussagen werden im Nahverkehrsplan des 
Landkreises gemacht. 
Eine finanzielle Unterstützung von Bürgerbussen durch den Land-
kreis ist nicht vorgesehen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 
 

 

Die Ortsumgehung Himmelpforten wird in der zeichnerischen Dar-
stellung gestrichen. 
(vgl. Stellungnahme Samtgemeinde Himmelpforten, Nr. 8 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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Das LROP 2008 und das LROP 2012 beauftragen die Regionalpla-
nung, geeignete raumbedeutsame Standorte für die Windenergie-
nutzung zu sichern (LROP 4.2 04). 
Die Vorgabe des LROP ist eine Mindestvorgabe.  
Dies entspricht der Zielsetzung des Landes (s. Energiekonzept S. 
18 bzw. der Energiekonzeption des Bundes). 
Für den Landkreis Stade ist auf der Grundlage und unter Anwen-
dung des “Kriterienkataloges“ ein schlüssiges Gesamtkonzept er-
stellt worden, das sich in der Ausweisung der Vorranggebiete Wind-
energiegewinnung widerspiegelt. 
Es ist Aufgabe des Landkreises die Beschlüsse der Bundesregie-
rung zur Energiewende bzw. die Vorgaben des Landes im Energie-
konzept oder dem LROP im Rahmen seiner Möglichkeiten umzu-
setzen.  

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Die Überprüfung der bestehenden Vorranggebiete hat anhand der 
Abstands- und Ausschlusskriterien zu Veränderungen an den be-
stehenden Vorranggebieten und zu neuen Vorranggebieten Wind-
energienutzung geführt. 
In der Begründung werden diese Gebiete aufgelistet und zur Ziel-
kontrolle eine potenziell mögliche Anlagenanzahl genannt. Dies ist 
kein Ziel der Raumordnung. Diese Zahl kann durch die konkrete 
Planung verändert werden. 

 

 Auf der Ebene des RROP wird (maßstabsbedingt) der Rahmen für 
eine weitere Konkretisierung auf der Ebene der Bauleitplanung oder 
der Genehmigungsplanung gesetzt. Über die Anlagenanzahl, Art 
und Größe kann hier nicht befunden werden. Von daher ist sachlich 
und verfahrensmäßig richtig, mögliche sich hieraus ergebende Kon-
flikte auf der nachfolgenden Planungsebene zu lösen. 
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Die Kriterien sind unter Vorsorge (Immissionsschutz) und Entwick-
lungsgesichtspunkten gewählt worden. 
Die gewählten Puffer von 800 m gelten sowohl bei den Siedlungs-
flächen der Grundzentren als auch bei anderen Siedlungen. Grund-
lage ist jeweils der Flächennutzungsplan. 
Ansonsten ist für andere Splittersiedlungen und Einzelhäuser im 
Außenbereich, die nicht in den Bauleitplänen ausgewiesen sind, ein 
Abstand von 600 m vorgesehen. 
Die Puffer beinhalten einen Abstand unter Vorsorgegesichtspunkten 
zum Immissionsschutz, und darüber hinaus eröffnen die Abstände 
einen Entwicklungsspielraum, der bei den Mittelzentren größer als 
bei den Grundzentren gewählt wurde. Aus Immissionsschutzge-
sichtpunkten sind die Abstände nach den Erfahrungen im Landkreis 
sowie entsprechender Fachliteratur (vgl. Repowering-InfoBörse) als 
ausreichend anzusehen. Der Puffer von 800 m zu den Wohngebäu-
den einer Siedlung beinhaltet aus Immissionsschutzgründen einen 
Bereich, der zu den harten Tabuzonen gerechnet werden kann. 
Dieser liegt bei hohen leistungsstarken WEA deutlich unter 500 m 
zum Anlagenstandort. Hieraus ergibt sich für die Siedlungsentwick-
lung ein Spielraum von rd. 300m für die weitere Entwicklung. Ein 
Abstand von 1000 m zur Wohnbebauung würde zu einer Verhinde-
rung der Windenergienutzung führen. 
Den Gemeinden steht im Rahmen ihrer Bauleitplanung ein Gestal-
tungsspielraum zu. Hier können die Abstände aus städtebaulichen 
Gründen modifiziert werden, ohne das Vorranggebiet selbst infrage 
zustellen. 
Neben der Wahrung der berechtigten Belange der Bevölkerung ist 
auch dem Auftrag des LROP, der Sicherung von für die Windener-
gie geeigneten Flächen, genügend Raum zu geben (Anpassungs-
pflicht). 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die beiden Vorranggebiete bzw. Windparks beruhen auf den Fest-
legungen des RROP 1999 bzw. einem früheren Konsens. Die Über-
prüfung der Vorranggebiete erfolgte auf der Grundlage des Bestan-
des der festgelegten Vorranggebiete. 
Bei der Konfiguration neuer Anlagen sind die gelten rechtlichen 
Anforderungen einzuhalten, d. h. die für ein Wohngebiet geltenden 
Lärmwerte sind einzuhalten. 

Die Ausführungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

 

Die Trasse der Autobahn A20 entspricht der linienbestimmten Füh-
rung. Neuere Planungsstände sind soweit vorliegend berücksichtigt. 
Eine endgültige Festlegung der Trasse wird erst mit dem gültigen 
Planfeststellungsbeschluss vorliegen. 
Die von der NLStV vorgesehenen Abstände zu Straßen können 
auch auf der Basis des Erlasses durch technische Maßnahmen 
reduziert werden. Es ist daher ein Abstand von 150 m oder die 
Kipphöhe der Anlage vorgesehen. Eine Anlagenanzahl ist nicht 
festgelegt worden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die genaue Anzahl der Anlagen wird erst bei der genauen Planung 
des Windparks feststehen. Im RROP ist die Anlagenanzahl nicht 
festgelegt. 
Die Vergrößerung der Abstände zur Wohnbebauung führt grund-
sätzlich zu einer Verringerung der Immissionen. Erst die genaue 
Anzahl, Art und Größe der Anlagen wird Auskunft über die tatsäch-
lich zu erwartenden Immissionen geben können. 

Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

Im RROP ist weder die Anlagenanzahl noch die Gesamtnennleis-
tung festgelegt. 
Die Gemeinde kann im Rahmen ihrer Bauleitplanung Einfluss auf 
die Anlagenstandorte, die Höhe der Anlagen sowie die Gestaltung 
nehmen. 
 

Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 
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Der Standort des Weißstorches in Burweg ist bekannt. Nach der 
Kartierung 2010 des NLWKN liegen die Nahrungshabitate im Be-
reich der Oste, nördlich von Blumenthal. Die Möglichkeit weiterer 
Nahrungshabitate ist im Rahmen der Standortplanung zu untersu-
chen. Sie stehen aber der Umsetzung des Vorranggebietes nicht 
grundsätzlich entgegen. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zu der Zielset-
zung von 600 MW wurden bereits Ausführungen gemacht (s. o.). 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

 

Der Entwurf des RROP ist mit Vertretern der Gemeinde in einer 
öffentlichen Sitzung erörtert worden. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Die vorgebrachten Anregungen und Bedenken werden in einem 
Erörterungstermin mit den Gemeinden und Samtgemeinden be-
sprochen.  
Die weitere detaillierte Planung ist Aufgabe der Gemein-
de/Samtgemeinde. 
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s. o. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Die vorgesehenen Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung haben sich 
gegenüber dem RROP 2004 nicht wesentlich verändert. Die Fest-
setzungen dienen dem Schutz des Rohstoffvorkommens gegen 
andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Um die genannten möglichen Beeinträchtigungen zu minimieren 
oder auszuschließen, kann die Gemeinde planerisch tätig werden.  

 

 

 

Der genehmigte Sandabbau liegt innerhalb des Rohstoffsicherungs-
gebietes.  
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert 

Die Anregung wird 
berücksichtigt 

20. Gemeinde Burweg 
vom 05.06.2013 
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s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men. 

 

 
 

Lärmbereiche können nur für die B73 festgelegt werden, da hier 
Daten des NLWKN vorliegen. Weder zur Bahnstrecke noch zur 
geplanten A20 liegen entsprechende Daten vor. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men. 

 

 
 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
Für den Bereich der Landwirtschaft ist der landwirtschaftliche Fach-
beitrag 2010 aktualisiert worden. Er ist bei der Festlegung der Vor-
behaltsgebiete Landwirtschaft berücksichtigt worden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men. 
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s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

  

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf.  

 

 

 Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt 

 

 

 Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt 

 

 
 

 Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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 Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 Die Anregung wird 
berücksichtigt 

21. Gemeinde Estorf 
vom 04.06.2013 

 

  

 s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf sowie 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 
Die Festlegung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete Natur und 
Landschaft, Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung 
oder Landwirtschaft hat keine Auswirkungen auf die Art und Intensi-
tät der Bewirtschaftungsweise. 
Die betroffenen Landwirte und landwirtschaftlichen Betrieben wer-
den in keiner Weise eingeschränkt.  

Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

Grundlage für den Bereich der Landwirtschaft ist der landwirtschaft-
liche Fachbeitrag 2010 der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 
Er ist 2010 aktualisiert worden und kann daher nicht als veraltet 
angesehen werden. Er ist bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete 
Landwirtschaft berücksichtigt worden. 
Ebenso verhält es sich bei den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 
Natur und Landschaft. Hier sind die Daten der aktuellen Biotopkar-
tierung aus 2012 und aktuelle Daten zum Zielkonzept des LRP 
berücksichtigt worden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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22. Gemeinde Kranenburg 
vom 29.05.2013 

 
 

  

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
Das Optimum ist das Ergebnis, das unter Berücksichtigung ver-
schiedenster Belange sowie der harten und weichen Tabuzone 
kreisweit ermittelt worden ist. Es bildet das mit anderen Belangen 
abgestimmte gesamträumliche Konzept. 
Gleichzeitig wird damit das Maximum an möglichen Vorranggebie-
ten unter den zugrunde gelegten Bedingungen bestimmt. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
 

Die Ausführungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 

 s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 
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 s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
Im Rahmen ihrer Bauleitplanung kann die Gemeinde die Anlagen-
höhe aus städtebaulichen Gründen beschränken bzw. konkretisie-
ren. 

Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

23. Gemeinde Oldendorf 
vom 07.06.2013 

 

  

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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 s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Bevölkerungsprognose geht für die Samtgemeinde Oldendorf 
von einer Steigerung der Einwohnerzahl von 1% bis 2025 aus. Dies 
entspricht einer absoluten Zahl von rd. 100 Personen. 
In der Samtgemeinde hat das Grundzentrum Oldendorf für seinen 
Versorgungsbereich (Samtgemeindegebiet) den Bedarf an Wohn- 
und Arbeitsplätzen sicherzustellen. 
Der dargelegte Bedarf lässt sich aus den genannten Zahlen nicht 
ableiten. 
Ein erheblicher zusätzlicher Flächenbedarf, insbesondere auch bei 
Berücksichtigung des gesetzlichen und landesplanerischen Zieles 
der vorrangigen Innenentwicklung, ist daraus nicht erkennbar.  

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf bzw. 
Gemeinden Burweg und Estorf. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

  

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 

 

 
 

s. Antwort zur Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf. 
 
Das Land fordert in seinem aktuellen LROP die Träger der Regio-
nalplanung auf, die für die Windenergienutzung geeigneten Räume 
im RROP zu sichern. 
Ein einheitlicher Kriterienkatalog auf Landesebene ist zzt. nicht 
vorgesehen. 

Die Anregungen 
werden nicht berück-
sichtigt. 
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Der LRP ist in der Entwurfsphase. Eine Beteiligung der Gemeinden 
erfolgt zu gegebener Zeit; eine Beteiligung des zuständigen Fach-
ausschusses auf Kreisebene wurde vorgenommen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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24. Landkreis Cuxhaven 
vom 30.05.2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Begründung wird zur Klarstellung überarbeitet. Soweit es sich 
um die fachlichen Grundlagen für die Ausweisung der Vorrang- bzw. 
Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft oder 
Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung handelt, ist die 
Biotopkartierung bzw. der Entwurf des Zielkonzeptes die Basis. 
Textliche Grundsätze oder Ziele beziehen sich auf den geltenden 
LRP. 
 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Im Kap. 3.1.1 02 wird im letzten Abs. der 3. Satz nach 
„Landschaftsrahmenplans“ eingefügt „in der jeweils aktuellen 
Fassung“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. 
Im Kap. 3.1.1 01 2. Satz, 07 5. Satz sowie 09 werden die Worte 
„müssen“ durch „sollen“ ersetzt und die weitere Formulierung 
entsprechend angepasst. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Formulierung wird als 
Grundsatz gefasst und erhält folgende Fassung: 
„Der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund- und Boden 
soll bei entsprechenden Planungen beachtet werden; die 
Schließung von Baulücken soll Vorrang vor der Ausweisung neuer 
Baugebiete im Außenbereich haben (Erstellung von 
Baulückenkatastern) (s. a. 2.1 01).“ (vgl. BauGB-Novelle 2013) 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Der Anregung kann gefolgt werden. Der 2. Satz in Kap. 3.1.2 03 
wird im Fettdruck als Ziel kenntlich gemacht. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Im RROP 2004 sowie im Entwurf 2012 ist ein Vorbehalts- 
(Vorsorge-) gebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –
entwicklung ausgewiesen, da der Bereich Natur und Landschaft 
nicht zum Änderungsbereich RROP 2012 gehörte. 
Die Festlegung von Gebieten für Natur und Landschaft im Entwurf 
2013 beruht auf aktuellen Daten für die Neuaufstellung des LRP. 
 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Begründung wird geändert. Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Begründung wird geändert 
und in der Aufzählung um „nationale Bedeutung“ ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Begründung wird geändert. 
Die europäischen Vogelschutzgebiete werden als Vorranggebiet 
Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung ausgewiesen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

25. Landkreis Harburg  
vom 28.05.2013 

 
 

 
 
 
 
 
Das Gebiet ist in der Rohstoffsicherungskarte des LBEG als 
Lagerstätte 1. Ordnung ausgewiesen. Dem entsprechend ist es in 
der zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet Rohstoffsicherung 
ausgewiesen. 
Das Gebiet ist bereits im RROP 2004 festgelegt. Da keine 
Veränderungen eintreten, kann auf eine vertiefende 
Umweltverträglichkeitsprüfung auf dieser planerischen Ebene 
verzichtet werden. 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

26. Landkreis Rotenburg (Wümme) 
vom 27.05.2013 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Von der Stadt Bremervörde sowie den genannten Samtgemeinde 
sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

27. Kreis Dithmarschen   
28. Kreis Pinneberg   
29. Kreis Steinburg   
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2. Träger öffentlicher Belange 
lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägung Beschluss-
vorschlag 

30. Abwasserzweckverband Altes Land und Geestrand   

31. Agentur für Arbeit Stade   

32. Aktion Fischotterschutz e. V.   

33. AKZO Nobel Salz GmbH   

34. Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems e. V. (BSH)   

35. BUND und DUH  
vom 31.05.2013 

 
 

 
 
 
Im Kap. 2.1 09 Abs. 2 wird auf die Vereinbarkeit von Großkraftwer-
ken mit dem Ziel des Vorranggebietes hafenorientierte wirtschaftli-
che Anlagen eingegangen. 
Diese Vereinbarkeit ist durch eine raumordnerische Überprüfung 
sowohl für das LROP als auch für das RROP bestätigt worden (s. 
Bescheid an die Hansestadt Stade vom 05.10.2011). 
Die Überprüfung der betroffenen raumordnerische Ziele kam zu 
dem Ergebnis, dass ein kohlebefeuertes Großkraftwerk im Vorrang-
gebiet hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen raumordnerisch 
verträglich ist. 
Diese Einschätzung berücksichtigt die zzt. geltenden gesetzlichen 
Regelungen. 
Es gehört nicht zum Aufgabenbereich der Regionalplanung, die 
freie Wahl des Energieträgers zu unterbinden solange die gesetzli-
chen Regelungen die Möglichkeiten enthalten.  
Die im Kap. 4.1 LROP 2012 formulierten Grundsätze sind in jedem 
Plan- oder Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
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Im Kap. 4.2 03 LROP 2012 wird das Großkraftwerk Stade festge-
legt. Die Regionalplanung erhält die Aufgabe, dieses Vorranggebiet 
räumlich näher festzulegen. Der zu berücksichtigende Flächenbe-
darf wird im 3. Satz beschrieben. Eine weitergehende Konkretisie-
rung ist damit ausgeschlossen. 
In der Begründung wird zu dem Kapitel u. a. ausgeführt, dass auf 
die Vorgabe der einzusetzenden Primärenergie verzichtet wird, um 
die Option für alle Energieträger grundsätzlich offen zu halten. 
Daraus ergibt sich, dass im RROP nur eine räumliche Konkretisie-
rung gewollt ist und die Einschränkung des Primärenergieträgers 
nicht Aufgabe der Regionalplanung ist. 
 

 

 

 

Die Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen der 
Gebiete des europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 wurde 
geprüft und eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltsziele aus-
geschlossen (vgl. Industriekraftwerk Stade - Unterlagen für die 
Antragskonferenz zum Raumordnungsverfahren -Teil II - Raumver-
träglichkeitsuntersuchung). 
Das raumordnerische Ergebnis, die Vereinbarkeit mit den Zielen der 
Raumordnung, beinhaltet auch die Überprüfung der Verträglichkeit 
mit anderen raumordnerischen Zielen. Diese Verträglichkeit ist 
grundsätzlich gegeben. 
Eine detaillierte Prüfung der Umweltverträglichkeit kann daher erst 
auf der Grundlage konkreter Anträge im Rahmen der Bauleitpla-
nung oder des Genehmigungsverfahrens erfolgen. 
Die Prüfung der Umweltverträglichkeit kann auf regionalplanerischer 
Ebene nur entsprechend der planerischen Schärfe erfolgen. Eine 
Erhebung zusätzlicher Daten ist nicht vorgesehen (vgl. § 9 Abs.1 
ROG). 
Die Prüfung der Umweltverträglichkeit ist hinsichtlich des Standortes 
des Großkraftwerkes Stade auf der Ebene des LROP erfolgt. Die 
räumliche Konkretisierung auf der Ebene des RROP erfordert keine 
weitere Prüfung der Umweltverträglichkeit. Beziehungsweise in der 
kumulierenden Betrachtung der Kraftwerk-Standorte gem. LROP 
und eines möglichen Großkraftwerkes im Bereich des Vorrangge-
bietes für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen wurde eine grund-
sätzliche Verträglichkeit festgestellt. Den Ausführungen in der Anla-
ge zu der Stellungnahme (RA Kremer, Juli 2012 „Konkretisierungs-
möglichkeiten bei der Ausweisung von Kraftwerksstandorten im 
RROP für den Landkreis Stade an den Standorten Wördener Au-
ßendeich und Stadersand, insbesondere bezüglich der einzuset-
zenden Energieträger“) kann nicht gefolgt werden. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 
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36. BUND für Umwelt und Naturschutz – Kreisgruppe Stade – und 
NABU 
vom 10.06.2013 

 
 

  

 

 
09 ... 

 
 

Die Festlegungen wurden unter Berücksichtigung verschiedenster 
Belange kreisweit ermittelt. Sie bilden das mit anderen Belangen 
abgestimmte Konzept. 
Insofern bilden sie das Optimum an vertretbaren Flächen in der 
räumlichen Verteilung bzw. das Maximum unter den zugrunde ge-
legten heutigen Bedingungen. 
Auf technische Weiterentwicklungen kann durch eine Fortschrei-
bung des RROP reagiert werden. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 11, Abs.2 

 

Die Straße ist neben der Schiene eine wichtige Verkehrsanbindung. Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 12 

 
 

In diesem Zusammenhang wird auf die bisherigen Aktivitäten des 
Landkreises verwiesen. So wurde bereits 2009 ein Klimaschutzbe-
richt erarbeitet. In der Umsetzung des Berichts wurden energetische 
Maßnahmen an den kreiseigenen Gebäuden durchgeführt und 
aktuell das Anreizmodell „fifty-fifty“ für Schulen auf den Weg ge-
bracht. 
Es ist vorgesehen, den Klimaschutzbericht zu aktualisieren. 
Zu den Maßnahmevorschlägen ist anzumerken, dass vergleichbare 
Ziele durchaus verfolgt werden (energetische Sanierung, Wieder-
vernässung der Moore, etc.). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Diese Folgerung ist nicht schlüssig. Es bestehen unterschiedliche 
Optionen für einen wirksamen Küsten- und Hochwasserschutz. 
Für die Notwendigkeit einer Fahrrinnenanpassung ist das RROP 
nicht die Entscheidungsebene. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 2.1 09, 1. Abs. 

 

Die differenzierte städtebauliche Nutzung des Vorranggebietes wird 
durch die Bauleitplanung der Hansestadt Stade festgelegt. 
Die Regelungen der Bebauungspläne im Gebiet des Industriegebie-
tes  legen detailliert die zulässigen Nutzungen fest (s. Bebauungs-
pläne Nr. 319/3, 326/2 oder 603 der Hansestadt Stade). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 2.1 09, 3. Abs. 

 

Die avifaunistische Wertigkeit des Gebietes schließt eine gewerb-
lich/industrielle Nutzung nicht grundsätzlich aus. Insofern besteht 
hier ein Abwägungserfordernis der unterschiedlichen Nutzungsan-
sprüche. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 2.1 09, 5. Abs. 

 
 

Der Hinweis auf die Planung der A20 und die Berücksichtigung des 
aktuellen Planungsstandes wird in der Begründung aufgenommen. 

Die Anregung wird 
durch die Ergänzung 
der Begründung 
berücksichtigt. 

 2.1 09, 7. Abs. 

 
 

s. Ausführungen zu 2.1 09, 3. Abs. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 2.1 09, 9. Abs. 

 
 

s. Ausführungen zu 2.1 09, 5. Abs. Die Anregung wird 
durch die Ergänzung 
der Begründung 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Text entspricht nicht der Fassung des Entwurfes 2013. Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 3.1.1 02 

 
 

Der Satz kann nicht als Ziel formuliert werden, da er weder sachlich 
noch räumlich hinreichend konkret ist, vgl. Antwort zur Stellung-
nahme ML/RV, Nr.96). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 3.1.1 02, 3. Abs. 
................. 

 

Für die Planungsebene des Landkreises ist der aktualisierte Land-
schaftsrahmenplan das Instrument der Landschaftspflege. Grünord-
nungs- bzw. Landschaftspläne sind auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen das entsprechende Instrument. 
Die NATURA2000-Gebiete werden durch das LROP vorgegeben. 
Die Ausweisung von Schutzgebieten ist nicht Aufgabe der Regio-
nalplanung. Die Festlegung der unterschiedlichen Funktionen (Vor-
rang oder Vorbehalt) richtet sich an die öffentlichen Planungsträger, 
die diese Funktionen bei ihren Planungen zu berücksichtigen oder 
zu beachten haben. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 3.1.1 02, 4. Abs. 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. 
Der 4. Absatz wird entsprechend geändert: 
„Nicht standortgerechte Waldbestände sollen in stabile Laubwald-
bestände mit  standortgerechten heimischen Baumarten umgewan-
delt werden.“ 
Standortgerecht heißt in diesem Zusammenhang, dass die 
Baumsorten zum Einsatz kommen können, die für den spe-
ziellen Standort am besten geeignet sind. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 3.1.1 08, 2. Abs. 

 
 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. Eine Steuerung der Bewirt-
schaftungsweise ist nicht möglich. Daher kann hier nur ein Grund-
satz formuliert werden. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 3.1.2 02, 3. Abs. 

 
 

 
 

Die Überlagerung verschiedener Funktionen verdeutlicht eine Rei-
henfolge der Verwirklichung der Funktionen. 
Eine Entflechtung erfolgt, soweit aus regionalplanerischer Sicht 
keine Nachfolgenutzung vorgesehen werden muss. 
Die Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und 
Landschaft basiert auf der aktuellen Biotopbewertung und der Be-
wertung von Gebieten mit besonderer Bedeutung und für den Bio-
top- und Artenschutz und für den Erhalt der biologischen Vielfalt  
(s. a. Naturschutzfachlicher Fachbeitrag). 
Als Vorranggebiete sind die Gebiete mit sehr hoher Bedeutung für 
den Biotop-  und Artenschutz ausgewiesen. Die Einschränkungen, 
die sich durch die Status-quo-Erhebung (Aug. 2012) der natur-
schutzfachlichen Gebietsbewertung ergeben, betreffen insbesonde-
re die Siedlungsrandbereichen der Zentralen Orte (besonders bei 
den Mittelzentren). Sie können zu Nutzungskonflikten führen, die 
einer besonderen Abwägung bedürfen. 
Zur Klarstellung dieser besonderen Situationen wird er 3. Absatz 
ergänzt und erhält folgende Fassung: 
„Die Vorranggebiete Natur und Landschaft beinhalten eine in 
ihrer Tiefe unbestimmte Pufferzone, die sich nach den realen 
örtlichen Gegebenheiten sowie der naturschutzfachlichen Wer-
tigkeit und dem damit verbundenen Schutzzweck richtet. 
Sollen diese Pufferzonen für die Siedlungsentwicklung aus-
nahmsweise beansprucht werden, ist eine aktuelle natur-
schutzfachliche, städtebauliche und demographische Bewer-
tung vorzusehen. 
Planungen und Maßnahmen sind auf ihre Verträglichkeit mit 
der Kernzone des Vorranggebietes zu prüfen.“ 
 
 

Der Hinweis wird 
berücksichtigt 
 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 
 

 

 
 

Im Hinblick auf das Ziel in 3.1.2 02 Abs. 4, alle Hochmoorstandorte 
wieder zu vernässen und im Hinblick auf die Bestrebungen des 
Landes zum Torfabbau sowie unter Berücksichtigung der ange-
strebten Zielkonzeption des LRP, werden alle naturnahen, renatu-
rierten und degenerierten Moore, alle mit der Folgenutzung Natur-
schutz in Abtorfung befindlichen Bereiche sowie die Gebiete, für die 
strategische Überlegungen zum Zwecke einer mittelfristigen Moor-
regeneration bestehen, als Vorranggebiete Natur und Landschaft 
festgelegt. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und 
Landschaft basiert auf der aktuellen Biotopbewertung und der Be-
wertung von Gebieten mit besonderer Bedeutung und für den Bio-
top- und Artenschutz und für den Erhalt der biologischen Vielfalt (s. 
a. Naturschutzfachlicher Fachbeitrag). 
Die Ausweisung als Vorbehaltsgebiet berücksichtigt die aktuelle 
Ausweisung des Geestrandes als Landschaftsschutzgebiet, bzw. 
die o. g. naturschutzfachliche Bewertung weist nur eine hohe und 
keine sehr hohe Bedeutung aus (s. o.). 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.1.2 03, 2. Satz. 
 

 
 

 
Die Kompensation ist nicht nur über einen flächenmäßigen Aus-
gleich möglich, sondern auch über eine finanzielle Ablösung. Inso-
weit sind alle Möglichkeiten der Kompensation zu berücksichtigen 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.1.2 06 

 
 
3.1.2 06, letzter Satz 

 
 

Die Textkorrekturen im 4. Absatz werden vorgenommen. 
 
 
 
 
Erforderliche Maßnahmen unterliegen einem Abwägungserfordernis 
mit anderen Planungen und Maßnahmen, die eine vollständige 
Herstellung nicht immer ermöglicht. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt.  
 
 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.1.3 
 

 

Das Vogelschutzgebiet gehört zu den NATURA2000-Gebieten und 
ist entsprechend in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 3.2.1.1 01, 1. Abs 

 

Der Absatz ist ein Grundsatz der Raumordnung und wird wie vorge-
schlagen umformuliert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt.  
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 3.2.1.1 01, 2. Abs 

 

Die Steuerung der Wirtschaftweise geht über den Gestaltungsspiel-
raum der Regionalplanung hinaus. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.1 01, 5. Abs 

 
 

Es ist nicht Aufgabe der Raumordnung, die Bauweise von Wegen 
zu regeln. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.1 02, 5. Abs. 

 

Die Steuerung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweise geht 
über den Gestaltungsspielraum der Regionalplanung hinaus. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.1 02, 7. Abs. 

 

Der Schutz der Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft ist als Ziel 
formuliert und sollte nicht relativiert werden. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.1 02, 8. Abs. 

 

Die Wasserbewirtschaftung richtet sich nach den entsprechenden 
fachgesetzlichen Regelungen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.1 02, 9. Abs. 

 
 

Die Steuerung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweise geht 
über den Gestaltungsspielraum der Regionalplanung hinaus. Inso-
fern kann hier nur ein Grundsatz formuliert werden, der bei anderen 
Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen ist. 
Hinweise zur guten fachlichen Praxis kann in die Begründung auf-
genommen werden. 

Die Anregung wird z. 
T. berücksichtigt. 
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 3.2.1.1 03, 3. Abs. 

 
 

Die Steuerung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweise geht 
über den Gestaltungsspielraum der Regionalplanung hinaus. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.1 03, 3. Abs., letzter Satz 

 
 

Die Steuerung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweise geht 
über den Gestaltungsspielraum der Regionalplanung hinaus. 
Die Errichtung von Biogasanlagen richtet sich nach den entspre-
chenden fachgesetzlichen Regelungen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.1 04, 1. Abs. 

 

Die Steuerung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweise geht 
über den Gestaltungsspielraum der Regionalplanung hinaus. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.1 06, 1. Abs. 

 
 

Die Bauleitplanung richtet sich nach dem BauGB. Eine Zielformulie-
rung wäre als Eingriff in die Planungshoheit der Gemeinden zu 
sehen (vgl. Novelle 2013 BauGB). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.1 07 

 

Da die Aufzählung auch nicht abschließend ist, ist eine Grundsatz-
formulierung angebracht. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 3.2.1.1 08, 2. Abs. 

 

Die Steuerung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweise geht 
über den Gestaltungsspielraum der Regionalplanung hinaus. 
Dem zweiten Änderungsvorschlag kann gefolgt werden. 
 

Die Anregung wird 
zum Teil berücksich-
tigt. 

 3.2.1.2 01, 1. Satz 

 
 

(vgl. 3.1.1 02, 4. Abs.)  
Der 2. Halbsatz wird wie folgt geändert: 
„,auf eine Vergrößerung des Waldanteiles mit standortgerechten 
Baumarten soll bei allen Planungen und Maßnahmen hingewirkt 
werden.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 3.2.1.2 01, 2. Abs. 

 
 

Der heutige Wald ist überwiegend als Wirtschaftswald zu verstehen. 
Die verschiedenen Funktionen, die der Wald erfüllt, sollten gleich-
gewichtig sein. 
Die Grundsatzformulierung entspricht der Ausweisung in der zeich-
nerischen Darstellung als Vorbehaltsgebiet. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.1.2 04 Der Grundsatz geht von einer allgemeinen Begrenzung der Luft-
schadstoffe aus. 
Es ist nicht erforderlich, besondere hervorzuheben. 

 

 3.2.1.2 05, 3. Abs. 

 
 

Standortgerecht heißt in diesem Zusammenhang, dass die 
Baumsorten zum Einsatz kommen können, die für den speziellen 
Standort am besten geeignet sind. Der Satz wird wie folgt geändert: 
„..........in standortgerechte, stabile Laubwaldbestände ist, ......“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 3.2.1.2 06, 2. Abs. 

 

der Satz wird korrigiert: 
„......sind zu erfassen und zu erhalten. ............“ 
Der Textergänzung wird nicht zugestimmt, da das Ziel immer eine 
Vereinbarkeit von Planungen und Maßnahmen mit dem Schutz-
zweck voraussetzt. 

 

 

 
 

Die Formulierung entspricht der eines Grundsatzes. 
Für eine Zielformulierung fehlt der sachliche und räumliche Kon-
kretheitsgrad. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 3.2.1.3 02, 3. Abs. 

 

Nach § 5 BNatSchG besteht die Pflicht der gegenseitigen Rück-
sichtnahme zwischen den Naturschutz und den Fischereibelangen. 
Ein Verbot geht über den Gestaltungsrahmen des RROP hinaus. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.2 01 

 
 

Der Bodenabbau wird nach den spezifischen gesetzlichen Vorschrif-
ten genehmigt. 
Maßgaben hierzu liegen nicht in der Kompetenz des RROP. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.2 01 

 

Überlagernde Funktionen in der zeichnerischen Darstellung zeigen 
die angestrebte Folgenutzung auf (s. 3.2.2, 2. Abs.). 
Eine Gewinnung von Rohstoffen in einem Vorranggebiet Natur und 
Landschaft muss mit dieser Zweckbestimmung vereinbar sein. Dies 
ist im Einzelfall zu prüfen. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 

 

Dieser Anregung kann gefolgt werden. Dem Schutz von Natur und 
Landschaft ist hier ein höherer Wert beizumessen als der Rohstoff-
sicherung. Zumal durch die Schutzgebietsverordnung auch ein 
Schutz des Rohstoffvorkommens erreicht wird. Dies betrifft insbe-
sondere die Gebiete südlich Buxtehudes. 
Eine textliche Festlegung ist nicht erforderlich. Die Begründung wird 
zur Klarstellung ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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lfd.Nr. Stellungnahme Abwägung Beschlussvor-
schlag 

 

 
 

Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung und 
Vorranggebiete Natura 2000 werden räumlich entflochten. 
Bodenabbauten im Grenzbereich zu Natura 2000-Gebieten 
müssen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen die 
Verträglichkeit überprüfen. 
Eine textliche Ergänzung ist nicht erforderlich. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 

 3.2.2 02, 2. Abs. 

 

Der zitierte Text entspricht dem Entwurf 2012. 
In den Erholungsgebieten (s. Kap. 3.2.3) sollte neben den 
anderen selbstverständlich zu berücksichtigenden Belangen die 
Erholungsnutzung eine hervorgehobene Position eingeräumt 
werden. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.2 03, 1. Abs. 

 

Der vorgeschlagenen Änderung des 1. Satzes kann gefolgt 
werden. 
Der 2. Satz wird durch die Überlagerung der Vorranggebiet 
Rohstoffgewinnung – Torf – mit der Vorrangfunktion Natur und 
Landschaft erfüllt. 
In der Begrünung wird auf diese angestrebte Nutzungsfolge 
eingegangen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 

 3.2.2 03, 2. Abs. 

 
 

Die Ausweisung der Vorranggebiete Rohstoffgewinnung – Torf – 
entspricht dem zzt. gültigen LROP 2012. 
Es besteht hier die Anpassungspflicht des RROP. 
Bei einer zügigen Änderung des LROP könnten möglicherweise 
geänderte Vorgaben des Landes in diesem Verfahren noch 
berücksichtigt werden. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.2 03, 3. Abs. 
 

 

Die Doppelung wird gestrichen. Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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 3.2.2 05 

 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
Der Text wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 

 3.2.3 01 

 

Es ist nicht vorgesehen, eine räumliche Darstellung von Vorrang- 
oder Vorbehaltsgebieten Erholung, aufgrund einer fehlenden 
Gesamtkonzeption, auszuweisen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.3 02, 2. Abs. 

 

Der 1. Satz entspricht einer Zielformulierung.  
Der zweite Satz hat beschreibenden und erläuternden Charakter 
und sollte daher in die Begründung aufgenommen werden, mit 
einer entsprechenden Ergänzung zu den landschaftlich typischen 
Strukturen, einschl. der Gräben. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 3.2.3 06 

 
 

Der Ausbau und die Nutzung der beiden Sportanlagen werden 
durch die spezifischen gesetzlichen Grundlagen geregelt. Eine 
Untersagung entspricht nicht dem Kompetenzbereich der 
Regionalplanung. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 3.2.3.08 

 

Die Formulierung des 1. Absatzes entspricht dem eines 
Grundsatzes. 
Die Ergänzung zum 2. Absatz liegt nicht in der 
Regelungsbefugnis der Regionalplanung. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 3.2.4.1 01 

 

Die Grundsätze für die Fließgewässer im Abschnitt 01sind auch 
bei Änderungen der Gewässerstrukturen im Alten Land zu 
berücksichtigen. 
Dies wird durch den 2. Satz im 1. Absatz unterstrichen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 3.2.4 04, 2. Abs. 

 

Die fachlich notwendige Breite der Gewässerrandstreifen werden 
in den spezifischen Verordnungen geregelt. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 3.2.4 05, 1. Abs. 

 

Der Anregung kann gefolgt werden: 
Der 1. und 2. Satz erhalten folgende Fassung: 
„Das Grundwasser ist flächendeckend im gesamten 
Landkreis vor nachteiligen Veränderungen der 
Beschaffenheit zu schützen.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Die Beurteilung der Wesentlichkeit einer Störung hängt davon 
ab, was auch unter Würdigung anderer öffentlicher und privater 
Belange billigerweise nicht mehr zumutbar ist. 
Unter dieser Prämisse ist eine geringe Beeinträchtigung 
zumutbar. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 3.2.4.2 02, 2. Abs. 

 

Der Grundsatz ist bei den entsprechenden fachspezifischen 
Genehmigungen zu berücksichtigen. Dieser 
Abwägungsspielraum sollte erhalten bleiben. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 3.2.4.2 03 

 

 
 

Adressat der Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind die 
Gemeinden und andere öffentliche Planungsträger. Insofern 
kann nur über Genehmigungen und Bewilligungen Einfluss auf 
Wasserverwendung genommen werden. 
Ein direkter Einfluss auf die Betriebsführung ist nicht gegeben. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 3.2.4.2 04 

 
 

Der erste Satz sollte als Ziel formuliert werden. Der weitere Text 
als Grundsatz. Er erhält folgende Fassung: 
„Feldberegnung hat für die landwirtschaftliche 
Ertragssicherung eine erhebliche Bedeutung und ist im 
gesamten Geestbereich zu erhalten und bedarfsgerecht 
auszubauen. 
Wasser zur Feldberegnung soll - soweit wasserwirtschaftlich und 
ökologisch vertretbar - aus dem oberflächennahen Grundwasser 
entnommen werden. 
Schäden im Umfeld dürfen nicht eintreten.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 3.2.4.3 02 

 
 

Für Aussagen über Retentionsflächen oder Risikogebiete fehlen 
zzt. noch die fachlichen Grundlagen vom NLWKN. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 3.2.4.3 02 

 
 

Die Rückhaltung von Hochwässern in den Oberläufen der Flüsse 
ist eine generelle Option und nicht nur auf Maßnahmen an der 
Este zu fokussieren. 
Es wird nach dem 1. Absatz im Abschn. 02 folgender Grundsatz 
eingefügt: 
„Die Rückhaltung von Hochwässern in den Oberläufen der Este, 
Aue und Schwinge ist zu prüfen und soll Vorrang vor dem Bau 
technischer Anlagen haben.“ 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 3.2.4.3 02 3. Abs. 

 
 

Flächen für die Kleigewinnung sind in den RROP festzulegen. 
Dies ist eine Vorgabe des LROP (s. LROP 1.4 03). 
Der zweite Satz wird geändert: 
„Soweit die ausgewiesenen Flächen nicht verfügbar sind, kann 
auf andere Vorräte zurückgegriffen werden.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 3.2.4.3 02 1. Abs. Der Satz wird um das Wort „Schwinge“ ergänzt. Die 
Formulierung sollte dem einen Grundsatz entsprechen. 

Die Anregung wird 
tlw. berücksichtigt. 

 4.1.1 03 2. Abs. 

 

Der Bau von Autobahnen liegt nicht in der 
Entscheidungskompetenz der Regionalplanung. Die Darstellung 
ist eine zwingende Übernahme aus dem LROP. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 4.1.2.1 01 

 
 

Der Anregung kann nicht gefolgt werden. Es ist zwischen 
Tarifpunkten und der Tarifgrenze zu unterscheiden. Tarifpunkte 
sind Haltestelle für den Güterverkehr. 
In der Begründung wird auf den Unterschied eingegangen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt 
bzw. in der 
Begründung 
erläutert. 

 4.1.2.1 02 2. Abs. 

 
 

Das Fahrgastpotenzial ist voraussichtlich nicht für einen 
Haltepunkt in Burweg ausreichend. Die notwendige 
Verbesserung der Anbindung der Region an den Bahnhof 
Himmelpforten wird im Kap. 4.1.2.2 thematisiert. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 4.1.2.1 04 4. Abs. 

 
 

Der Anregung kann zum Teil gefolgt werden. Hinter „erhalten“ 
wird angefügt: 
„insbesondere sollte der Gleisanschluss elektrifiziert werden.“ 
Der weitere Text dient der Begründung und wird dort verwendet. 

Die Anregung wird 
tlw. berücksichtigt. 

 4.1.3  

 

Die Vorbemerkung wird zur Kenntnis genommen. Die Vorbemerkung wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

 4.1.3 01 

 

In Abschn. 04 ist geregelt, das Straßenbäume und 
Straßenbegleitgrün zu erhalten sind. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 4.1.3 03 

 

Die angesprochenen Straßenprojekte sind aus dem LROP in das 
RROP übernommen worden. Dies ist eine Vorgabe des LROP. 
Die Autobahnzubringer zur A20 in Kehdingen sind zwangsläufige 
Nachfolgeprojekte, die die Anbindung der Verkehre in das 
regionale Straßennetz gewährleisten. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 4.1.4 02 3. Abs. 

 

Das Vorranggebiet hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen wird 
von der Vorrangfunktion Natur und Landschaft freigestellt. Hier 
ist der gewerblichen hafenorientierten Entwicklung der Vorrang 
einzuräumen. Insofern orientiert sich die Flächengröße nicht am 
Bestand, sondern hier besteht ein Entwicklungspotenzial. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 4.1.4 04 

 
 

Das RROP hat sich an den Vorgaben des LROP anzupassen. 
Das LROP fordert die Sicherung und den bedarfsgerechten 
Ausbau. Die für den Landkreis wichtigen Aspekte sind aufgeführt. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 4.1.5 01 

 
 

Der Ausbau des bestehenden Sonderlandeplatzes sollte als 
Option erhalten werden um bei einem möglichen Bedarf hier eine 
hervorragende infrastrukturelle Einrichtung zur Verfügung zu 
haben. 
Die Vorrangfunktion dient auch dazu, andere Planungen und 
Maßnahmen rechtzeitig mit dieser Option abzustimmen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 4.2.1 01 3. Abs. 

 
 

Die Zielsetzung sollte sich an der aktuellen Beschlusslage der 
politischen Gremien des Landkreises halten. 
Es wird deshalb vorgeschlagen für den 3. Absatz folgenden 
Grundsatz aufzunehmen: 
„Der Klimaschutzbericht 2009 ist fortzuschreiben. Im 
Klimaschutzbericht sind Klimaschutz- und 
Anpassungsmaßnahmen, die im Zuständigkeitsbereich des 
Landkreises liegen, aufzuzeigen. 
Mit den Gemeinden und Samtgemeinden ist eine jährliche 
Sachstandsabfrage zu gemeindlichen Klimaschutzmaßnahmen 
und ein Informationsaustausch vorzunehmen.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 4.2.1 02 2. Abs. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Bewirtschaftungsweise ist durch die Regionalplanung nicht 
steuerbar. Auf die Bedeutung des ökologischen Landbaus 
ist unter 3.2.1.1 hingewiesen worden. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 4.2.1 02 2. Abs. 

 

Bedingungen an die Genehmigung von Biogasanlagen 
können nicht gestellt werden. Die Ziele der Raumordnung 
sind in der Bauleitplanung oder im 
Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 4.2.1 02 2. Abs. 

 

Soweit betriebstechnische und gesetzliche Bestimmungen 
eingehalten werden, ist der Standort regionalplanerisch 
nicht zu steuern; wasserrechtliche Aspekte werden 
besonders bei nachfolgenden Bauleitplanungen bzw. 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 4.2.1 02 2. Abs. 

 

Es gehört nicht zum Aufgabenbereich der 
Regionalplanung, bau- und betriebstechnische 
Anforderungen an Biogasanlagen zu stellen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 4.2.1 03 1. Abs. 

 

Im Kap. 4.2 03 LROP 2012 wird das Großkraftwerk Stade 
festgelegt. Die Regionalplanung erhält die Aufgabe, dieses 
Vorranggebiet räumlich näher festzulegen. Der zu 
berücksichtigende Flächenbedarf wird im 3. Satz beschrieben. 
Eine weitergehende Konkretisierung ist damit ausgeschlossen. 
In der Begründung wird zu dem Kap. u. a. ausgeführt, dass auf 
die Vorgabe der einzusetzenden Primärenergie verzichtet wird, 
um die Option für alle Energieträger grundsätzlich offen zu 
halten. 
Daraus ergibt sich, das im RROP nur eine räumliche 
Konkretisierung gewollt ist und die Einschränkung des 
Primärenergieträgers nicht Aufgabe der Regionalplanung ist (s. 
Verfügung der Regierungsvertretung Lüneburg vom 19.05.2009, 
vgl. auch Stellungnahme BUND/DUH). 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 4.2.1 2. Abs. 

 

Die Verträglichkeit der Errichtung eines 
Industriekraftwerkes mit den Zielen der Landesplanung 
und der Regionalplanung ist durch die obere und die 
untere Landesplanungsbehörde festgestellt worden (vgl. 
Stellungnahme BUND und NABU). 
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 4.2.2 01 1. Abs. 

 
 

Aufgrund der aktuellen naturschutzfachlichen Bewertung 
(Vorbehalts- statt Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung) kann 
das Vorranggebiet Windenergienutzung Engelschoff in der 
zeichnerischen Darstellung ausgewiesen werden (s. a. 
Stellungnahme der Samtgemeinde Himmelpforten und der 
Gemeinde Engelschoff). 
Die evtl. Konkretisierung des Standortes erfolgt im Rahmen der 
Abwägung der Stellungnahmen und Beratung in den zuständigen 
Gremien. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen. 

 4.2.2 01 1. Abs. 

 
 

Das Alte Land ist aufgrund der kulturhistorischen Bedeutung 
nicht für die Windenergienutzung geeignet – harte Tabuzone 
(vgl. Bestrebungen zur Aufnahme in die Liste der 
Weltkulturstätten). 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 4.2.2 01 2. Abs. 

 

Aufgrund der aktuellen naturschutzfachlichen Bewertung 
(Vorbehalts- statt Vorranggebiet Natur und Landschaft) kann das 
Vorranggebiet Windenergienutzung Deinste nach Süden 
verlängert und in der zeichnerischen Darstellung entsprechend 
ausgewiesen werden. 
Die evtl. Konkretisierung des Standortes erfolgt im Rahmen der 
Abwägung der Stellungnahmen und Beratung in den zuständigen 
Gremien. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen 

 4.2.2 01 3. Abs. 

 
 

Nach den von der Verwaltung angestellten überschlägigen 
Berechungen kann das Ziel durchaus erreicht werden. Die 
Ausweisung weiterer Vorranggebiete über den Entwurf 2013 
hinaus, ist nach den jetzt angewandten Kriterien nicht möglich. 
Die so genannten „weichen Kriterien“ sind allerdings, standörtlich 
begründet, veränderbar.  
Nach den jetzigen Berechnungen haben die vorgesehenen 
Gebiete einen Anteil von 2,6 % der Landkreisfläche. Damit ist der 
Windenergie substanziell Raum verschafft worden. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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 4.2.3  05 6. und 7. Abs. 

 
 

Die Trasse ist aus dem LROP übernommen und im RROP 
räumlich zu konkretisieren. 
Das Großkraftwerk, als Übernahme aus dem LROP, sowie die 
Option für ein Großkraftwerk im Bereich des Vorranggebietes 
hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen, erfordern die Anbindung 
an das nächste Umspannwerk. Dies ist unabhängig vom 
Zeitpunkt der Realisierung. Mit der planerischen Ausweisung als 
Vorranggebiet müssen andere Planungen und Maßnahmen mit 
der Vorrangfunktion vereinbar sein. Es wird also eine Trasse von 
entgegenstehenden Planungen freigehalten. 
Ein Raumordnungsverfahren ist nicht erforderlich, da die 
geplante Leitung weitgehend im Bereich der vorhandenen Trasse 
verläuft. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägung Beschluss-
vorschlag 

37. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben- Nebenstelle Soltau 
 

  

38. Bundesforstbetrieb Niedersachsen 
 

  

39. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
vom 24.0.52013 

 
 

  

 Bundesministerium des Innern 
vom 07.05.2013 

 

 
 

In der Begründung zu Kap. 3.2.4.3 sind Aussagen zu der potenziel-
len Gefährdung einzelner Bereiche des Landkreises gemacht wor-
den. 
Die Abgrenzung von Gebieten mit einem signifikanten Hochwasser-
risiko ist durch die Bekanntmachung des NLWKN erfolgt (s. Nds. 
MBl Nr. 12/2012).  
Für die Risikobewertung sind Hochwasserereignisse berücksichtigt 
worden, die eine geringere Wahrscheinlichkeit als HQ 100 aufwei-
sen.  
Der Landkreis Stade gehört zu großen Teilen zum Risikogebiet 
Küste. Für die Binnengewässer liegt zzt. keine Bewertung vor 
(s. LROP Begründung zu 3.2.4 Ziffer 12, Satz 2 und Fachbeitrag 
zum RROP). 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Im Kap. 3.2.4.2 wird im Abschnitt 01 folgender letzter Absatz einge-
fügt: 
„Für die Sicherstellung der Trinkwasser-Notversorgung im Landkreis 
Stade ist, unter Beteiligung aller betroffenen Stellen, in den nächs-
ten zwei Jahren ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten.“ 
 
In der Begründung wird auf die Notwendigkeit der Trinkwasser-
Notversorgung eingegangen und auf die Erarbeitung eines entspre-
chenden Konzeptes d. d. Landkreis (s. Stellungnahme Amt 32). 

Die Anregung wird 
berücksichtigt 
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 Bundesministerium für Bau und Stadtentwicklung  
vom 08.05.2013 

 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Auf die potenziellen Einschränkungen für geplante Windenergiean-
lagen durch die Luftverteidigungsanlage Visselhövede und das 
Nachttiefflugsystem wird in der Begründung zu Kap. 4.2.2 hingewie-
sen werden. 
Detailfragen zu den Windkraftanlagen sind im Genehmigungsver-
fahren zu klären. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 
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 Referat StB 10  
vom 06.05.2013 

 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 

40. Bundesnetzagentur 
vom 17.04  

 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Die Ausführungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen 

 

 

Die betroffenen Anlagenbetreiber entsprechend der beigefügten 
Übersicht wurden im Beteiligungsverfahren eingebunden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen 
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Im Kriterienkatalog für die Abgrenzung der Vorranggebiete Wind-
energienutzung werden als Ausschlusskriterium die Hoch- und 
Höchstspannungsleitungen genannt (Ziffer h). Als weiches Kriterium 
wird eine Pufferzone von 150 m bzw. eine Kipphöhe genannt.  
Diese Abstände liegen oberhalb der geforderten Abstandsmaße. 
Die gängigen Rotoren haben einen Durchmesser von rd. 80 bis 101 
m (E101 von Enercon). 
Auf die DIN-Norm wird im Kriterienkatalog hingewiesen werden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

  

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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 und 15.05.2013 

 

Es ist richtig, dass sich der volkswirtschaftliche Bedarf mittels des 
Bundesbedarfsplans festgeschrieben wird. 
Im Kap. 4.2.3 kann der 2. Satz gestrichen werden. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die zitier-
ten Absätze sind als Grundsatz verfasst und sind daher  
abwägungsfähig. 

 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Doppelung wird bereinigt. Der 1. Abs. in Kap 4.2.3 05 wird ge-
strichen. 
 
 
Das Kap. wird um die Ausnahmeregelung gem. LROP 4.2.07 Satz 9 
ergänzt. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. als dass der letzte Satz im Kap. 
4.2.3 06 als Grundsatz gefasst wird. Er erhält folgende Fassung: 
„Freileitungen sollen durch entsprechende Abwehrmaßnahmen 
gegen Vogelverluste gesichert werden.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

41. Bundesvereinigung Torf- und Humuswerke 
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42. DB Netz AG  
vom 29.05.2013 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Vorranggebiete 
Windenergienutzung liegen nicht im Trassenbereich. 
Die Richtfunkverbindungen sind bei der Bauleitplanung der Ge-
meinden zu berücksichtigen. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

43. DB Services Immobilien GmbH 
vom 16.0.52013 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

44. Deutsche Flugsicherung GmbH 
 
 
 

  

45. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 17.05.2013 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

46. Deutsche Telekom AG 
 

  

47. Deutsche Umwelthilfe 
vom 31.05.2013 
s. lfd. Nr 34 

  

48. Deutscher Wetterdienst  
vom 27.05.2013 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
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men. 

49. Dow Deutschland Anlagen GmbH 
vom 21.0.52013 

 

  

 

  

Der Anregung wird gefolgt. Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

 
 

Der 4. Absatz in 2.1 06 erhält folgende Fassung: 
„In den Bauleitplänen der Gemeinden ist bei der Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen zum Standort des Großkraftwerkes Stade aus 
Gründen des Immissionsschutzes ein Abstand von mindestens 
1.500 m einzuhalten.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 
 

 
 
 

Das Ziel wird in einen Grundsatz geändert. Im Kap. 2.1 09 erhält im 
2. Abs. der 2. Satz folgende Fassung: 
„Der Einsatz der Primärenergie ist durch die hohe Effizienz der 
Kraft-Wärme-Koppelung klimaverträglich zu gestalten.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Im Kap. 4.1.4 02 wird in der Aufzählung eingefügt: 
„Kraftwerkhafen Stade“ 
 
In der Begründung wird auf evtl. Notwendigkeiten für weitere Häfen 
und die Berücksichtigung der kumulativen Wirkungen eingegangen 
werden. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

 
 
 

Im Kap. 4.2.3  05 7. Abs. erhält der Satz folgende Fassung: 
„Die 380 kV-Stromanbindung des Großkraftwerkes im Vorrangge-
biet für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen Stade (sowie die 
notwendige Schaltanlage) ist im Bereich der Trasse der vorhande-
nen 220 kV Hochspannungsleitung zu realisieren.“ 
 
Die TenneT ist hierzu um Stellungnahme gebeten worden. Eine 
Standortentscheidung kann zzt. noch nicht erfolgen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 Zur Begründung: 
 

 
 
 

In der Begründung wird darauf hingewiesen werden (s. o.). Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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 zum Umweltbericht: 

 
 

Der Umweltbericht wird ergänzt. Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Im Kap. 4.2.3 02 wird nach dem 1. Abs. folgender 2. Abs. eingefügt: 
„Die Möglichkeiten der Nutzung der Kavernen im Salzstock Harse-
feld für die Speicherung von Energie aus regenerativen Quellen ist 
bei Bedarf zu prüfen.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

50. Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH 
Aussolungsbergwerk Ohrensen 
 

  

51. E.ON Kraftwerke GmbH 
vom 29.0.52013 
 

 

Die Festlegung von Lagern für radioaktive Abfälle (LarA) ist eine 
bundes- und landespolitische Aufgabe, die auf der Ebene des 
LROP entschieden werden muss. 
Das LROP 2012 trifft hierzu noch keine Aussagen zu LarA (s. LROP 
4.3). 
Das LarA liegt innerhalb des ausgewiesenen Vorranggebietes 
Großkraftwerk. Hierüber ist eine räumliche Sicherung grundsätzlich 
erfolgt.  
Der letzte Genehmigungsbescheid zum Abbau (4. Abbauphase) des 
KKW Stade wurde vom Nds. Ministerium für Umwelt und Klima-
schutz am 4.2.2011 erteilt. 
Hieraus geht hervor, dass der Betreiber auf seinem Grundstück ein 
Zwischenlager für radioaktive Abfälle nutzen darf - solange, bis der 
Rückbau beendet ist, max. 40 Jahre. Die Gestattung richtet sich 
nach § 7 Abs. 3 Atomgesetz. Die Umweltverträglichkeitsprüfung 
verlief positiv, das Strahlungsergebnis lag unterhalb von erlaubten 
10 Mikrosievert, die für nuklearen Bauschutt maßgebend sind. Die-
ses bedarf keiner weiteren atomrechtlichen Überwachung und fällt 
somit nicht unter Gefahrstoffbetriebe, die erweiterte Pflichten zu 
erfüllen haben. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
Den Anregungen 
wird nicht gefolgt 
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 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begrün-
dung aufgenommen. 
 

 

 

 

Die Festlegung orientiert sich an dem Abstandserlass Nordrhein-
Westfalen, Stand 2007. 
 

Der Abstandserlass ist eine Handlungsanleitung zur sicheren 
Rechtspraxis aus Sicht der obersten Immissionsschutzbehörde. Die 
in der Abstandsliste aufgeführten Abstände sind zur Anwendung bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen i. S. von § 50 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Bauleitplanverfahren 
bestimmt. Die Abstandsliste wurde auf der Basis des Anhangs zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV - 
Neufassung vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1619, 1623), auf-
gestellt.  

Da Auswirkungen von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 
Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) in Betriebsberei-
chen immer Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes zu 
Grunde liegen, tragen die in der Abstandsliste aufgeführten Abstän-
de dem im Einzelnen nicht Rechnung. 

Nach dem Anhang 1 der Richtlinie ist für Kraftwerke mit Feuerungs-
anlagen für den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungs-
wärmeleistung 900 MW übersteigt, ein Abstand von 1.500 m vorge-
sehen. Die ist vergleichbar mit einem möglichen Großkraftwerk an 
dieser Stelle.  

 

 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die möglichen kumulati-
ven Auswirkungen zwischen den möglichen beiden Großkraftwer-
ken sind in der raumordnerischen Beurteilung zum Antrag auf ein 
Zielabweichungsverfahren betrachtet worden (s. Verfügungen vom 
01.09.2011 der Regierungsvertretung Lüneburg bzw. vom 
05.10.2011 des Landkreises Stade an die Hansestadt Stade). 
Der vorgesehene Mindestabstand zwischen dem Kraftwerksstandort 
und neuen Wohnbauflächen von 1.500 m orientiert sich am Ab-
standserlass Nordrhein-Westfalen. Es ist kein Grund ersichtlich, von 
diesem bewährten Maß abzuweichen. 
Der Abstand soll aus Vorsorgegesichtspunkten eingehalten werden. 
Bei der konkreten Maßnahme ist selbstverständlich eine Prüfung 
der Immissionen erforderlich. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden (s. a. Stellungnahme der Han-
sestadt Stade). 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

52. Eisenbahn-Bundesamt [EBA] 
vom 17.04.2013 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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53. EON Hanse AG Regionalcenter Hamburg 
 

  

54. E-Plus Mobilfunk Gmbh & Co. KG Geschäftsstelle Nord 
 

  

55. EVB Eisenbahnen- u. Verkehrsbetriebe 
vom 28.05.2013 
 

 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Im Kap. 4.1.2.1 wird im 4. Abs. auf die Bedeutung der EVB-
Strecke eingegangen. Raumplanerisch ist der Bereich als 
Hauptverkehrsstrecke bzw. Bahnhof festgelegt und damit 
raumplanerisch für eine direkte Anbindung der Strecke frei. 
Die Festlegung der technischen Umsetzung ist nicht Aufgabe 
der Regionalplanung. Auf die sog. kleine Lösung wird in der 
Begründung hingewiesen werden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Im Kap. 4.1.2.1 02 wird im letzten Abs. nach „Bahnhof Ku-
tenholz“ eingefügt „und zweigleisige Abschnitte im Bereich 
Brest-Aspe – Bargstedt und Ruschwedel – Apensen sowie 
ein ............“  

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 
 
 

Der Text wird entsprechend korrigiert. Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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56. EWE AG 
vom 30.0.52013 

 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Vorranggebiete für Windenergie stellen keinen bodenrechtli-
chen Eingriff dar. Bei der Detailplanung der Standorte der 
Windkraftanlagen innerhalb eines Vorranggebietes sind die 
bestehenden Leitungen zu berücksichtigen. 

 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anbindung der erweiterten oder neuen Vorranggebiete 
Windenergie an das Stromnetz ist im Einzelfall zu planen 
unter Berücksichtigung aller anderen Belange. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

57. ExxonMobil Production Deutschland GmbH 
vom 11.04.2013 
Anlagen der BEB, der MEEG und der NEAG werden nicht betroffen. 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 
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58. Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt -SE 13- 
vom 12.07.2012 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 

59. GASCADE 
vom 24.0.42013 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 

60. Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt – Außenstelle 
Nord – 
vom 05.06.2013 

Im RROP 2004 ist die Passage als Grundsatz dargestellt.  
Im Kap. 4.1.4 04 wird der 1.und 2. Abs. als Grundsatz formu-
liert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die grundsätzliche raumordnerische Verträglichkeit ist im 
Rahmen der Prüfungen zur Zielabweichung festgestellt wor-
den (s. Verfügungen vom 01.09.2011 der Regierungsvertre-
tung Lüneburg bzw. vom 05.10.2011 des Landkreises an die 
Hansestadt Stade). 
Im Rahmen der späteren konkreten Genehmigungsplanung 
sind diese detaillierten Belange zu behandeln. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Piktogramme werden überprüft. 
Der Seehafen Stade wird entsprechend in der zeichneri-
schen Darstellung als Vorranggebiet ausgewiesen. 
Entsprechend wird im Textteil, im Kap. 4.1.4 01 im 1. Satz 
das Wort „Vorrangstandort“ durch „Vorranggebiet“ ersetzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Vertei-
ler berücksichtigt. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

61. Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 
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62. Handelsverband Nordwest e. V.  
vom 30.05.2013 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die in der zeichnerischen Darstellung festgelegten Versor-
gungskerne basieren auf dem regionalen Einzelhandelskon-
zept - Nahversorgung. Dieses Konzept ist im Konsens mit 
den Gemeinden entwickelt worden. 
Negative Stellungnahmen der Gemeinden und Samtgemein-
den zu diesem Thema liegen mir nicht vor. 
Im Kap. 2.3.3 02 Abs. 3 wird auf die Ansiedlung von Einzel-
handelsgroßprojekten mit nicht zentrenrelevanten Sortimen-
ten eingegangen. Diese werden im Kap. 2.3.3 02 genannt. 
Eine Ansiedlung dieser Einzelhandelsgroßprojekten ist au-
ßerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig. 
 
In diesem Zusammenhang wird der Text im Kap. 2.3.3 02 
Abs. 3 sprachlich klarer formuliert.  

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Die Begrenzung der Randsortimente muss sich nach dem 
speziellen Einzelfall richten. Die grundsätzliche Festlegung 
basiert auf den Vorgaben des LROP und soll zur Sicherung 
des innerstädtischen Einzelhandels beitragen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 



Landkreis Stade   15.10.2013 
Planungsamt 

127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Handwerkskammer Lüneburg-Stade -Bezirksstelle Stade  
vom 30.05.2013 

 
 

 
 
Im Kap. 2.3.2 01 Abs. 2 wird auf die berufsbildenden Schulen 
eingegangen. 
In der Begründung zu diesem Kap. kann explizit das Techno-
logiezentrum der Handwerkskammer sowie das Kompetenz-
zentrum innovative Gebäudetechnik genannt werden. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

64. HEG Hafenentwicklungsgesellschaft Stade-Bützfleth mbH  
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65. HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH  
vom 08.05.2013 

 
 
 

 
 
 
Das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel kann im Kap. 4.1.2.3 
berücksichtigt werden. 
Im Abschnitt 01 Abs. 1 wird nach „Freizeitverkehr“ eingefügt 
„sowie für den Alltagsfahrradverkehr.“ 
Im 3. Absatz wird das Wort „Radwanderwegenetzes“ durch 
„Radwegenetz“ ersetzt. 
 
In der Begründung zu diesem Kap. wird auf die Bedeutung 
des Alltagsfahrradverkehrs eingegangen werden. 

 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

  

 

Die Anregungen aus der Stellungnahme zum Entwurf 2012 
wurden berücksichtigt (s. Kap. 1.1 12 Abs. 3) bzw. zur 
Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

66. Industrie- und Handelskammer für den Elbe-Weser Raum 
 
 

  

67. Industrieverband Sand, Kies, Mörtel, Transportbeton Nord e. V. 
 
 
 

  

68. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
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69. Kreishandwerkerschaft 
vom 31.05.2013 

 
 

 
 
 
In der zeichnerischen Darstellung des RROP-Entwurfes ist 
die A26 als Vorranggebiet Autobahn ausgewiesen. 
Sie ist entsprechend der Vorgaben des LROP konkretisiert. 
Das RROP hat keinen Einfluss auf die Umsetzung der Pla-
nung. Diese liegt in den Händen der zuständigen Behörden 
und Ministerien. 

 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 

 

 
 
 

In der Begründung zu Kap. 2.1 wird zum Abschnitt 07 auf die 
vorhandenen Betriebe im Vorranggebiet Stade-CFK-Valley, 
die den besonderen Pflichten der Störfallverordnung unter-
liegen, hingewiesen. 
Die angesprochenen rechtlichen Hinweise zum Rücksicht-
nahmegebot und zu erforderlichen Abständen betreffen nicht 
die Regelungsebene der Regionalplanung, da hier keine 
„Vermischung“ unverträglicher Nutzungen vorgesehen ist. 
Für die Bauleitplanung der Gemeinden ist der Hinweis von 
Bedeutung. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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70. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
vom 27.05.2013 

 

  

 

 

  

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf die Erdfall gefährdeten Gebiete bzw. auf die dazu vor-
handenen Daten des LBEG wird in der Begründung zu Kap. 
2.1 hingewiesen werden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die im LROP ausgewiesenen Vorranggebiete Rohstoffge-
winnung werden vollständig in die zeichnerische Darstellung 
des RROP übernommen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bauleitplanung 
sowie des geplanten Vorranggebietes Windenergiegewin-
nung wird das Gebiet 2421 S/8+S/13 in der zeichnerischen 
Darstellung nicht ausgewiesen.  
 
Das Gebiet 2422 S/5 wird nicht übernommen, da hier dem 
Erhalt des Schwingetals als Natura2000-Gebiet Vorrang vor 
der Rohstoffsicherung und -gewinnung gegeben wird. 
Im Gebiet 2523 S/16 ist der Bodenabbau beendet. Aus die-
sem Grund und wegen der aktuellen Bauleitplanung der 
Samtgemeinde wird die Fläche nicht ausgewiesen. 
 
Das Gebiet 2524 S/16 bei Ketzendorf wird aufgrund der Pla-
nung der B3-neu (Vorgabe des LROP) als Vorbehaltsgebiet 
dargestellt. Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend 
geändert. 
 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 
 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Gebiete sind in der zeichnerischen Darstellung ausge-
wiesen. 
Das Gebiet in Burweg 2321 S/13 wird als nördliche Fortset-
zung des vorhandenen Vorbehaltsgebietes ergänzt. 
Die aus dem LROP zu übernehmenden Vorranggebiete 
Rohstoffgewinnung sind zum Teil von LSG bzw. NSG-
Verordnungen überlagert.  
Um dem Verhältnis zwischen den Vorgaben des LROP und 
den Schutzgebietsverordnungen, die durch den Schutz des 
Gebietes auch zur Rohstoffsicherung beitragen, gerecht zu 
werden, wird im Kap. 3.2.2 01 nach dem 1. Abs. der 1. Satz 
aus Abschn. 04 übernommen und folgender Absatz ergänzt: 
 
„Werden Vorranggebiete Rohstoffgewinnung von festgesetz-
ten Natur- oder Landschaftsschutzgebieten oder Teilen da-
von überlagert, so ist abweichend vom Vorrang für einen 
Abbau des Rohstoffes erst eine Änderung der jeweiligen 
Schutzgebiets-Verordnung erforderlich.“ 
Aufgrund des Erörterungstermins erfolgen folgende Ergän-
zungen: 
Das Gebiet 2422 S72 in Wiepenkathen liegt zwischen dem 
Natura2000-Gebiet und der Besiedlung. Aufgrund der vor-
aussichtlichen negativen Auswirkungen auf die Randberei-
che wird das Gebiet nicht ausgewiesen. 
Das Gebiet 2412 S/10 wird aufgrund der archäologischen 
Bedeutung gestrichen (s. Antwort zur Stellungnahme der 
Samtgemeinde Fredenbeck, Nr. 6). 
Das Gebiet 2524 S/9 wird um die Fläche des vorhandenen 
Golfplatzes reduziert. 

Die Anregungen 
werden berücksich-
tigt 

 

 
 
 
 

Das Rohstoffsicherungsgebiet wird, entsprechend seiner 
Wertigkeit (2. Ordnung), als Vorbehaltsgebiet ausgewiesen 
und mit einem Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft zur 
Kennzeichnung der Nachfolgenutzung überlagert. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt 
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71. Landesamt für Geoinformationen und Landesentwicklung Nie-
dersachsen – Amt für Landesentwicklung  
vom 28.05.2013 

 

 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Bodenschutz wurde auf die Er-
stellung von Baulückenkatastern aufmerksam gemacht. 
Zur Verdeutlichung im Zusammenhang mit der Siedlungs-
struktur kann im Abschn. 2.1 04 im 1. Abs. der Satz angefügt 
werden: 
„Hierbei kann die Einrichtung eines Baulücken- und Leer-
standskatasters unterstützend wirken (s. a. Kap. 3.1.1.1 03).“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. 
Im Kap. 2.1 04 wird im 3. Abs. nach dem 1. Satz folgender 
Satz angefügt: 
„Die interkommunale Zusammenarbeit ist zu stärken.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

In der Klammer wurden als Beispiele zwei regional herausra-
gende museale Einrichtungen angeführt. Soweit dem Vor-
schlag gefolgt würde, müssten noch viele andere herausra-
gende Projekte genannt werden. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

72. Landesfischereiverband weser-Ems e. V. - Sportfischerverband 
 

  

73. Landesjägerschaft Niedersachsen e. V. 
vom 31.05.2013 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die not-
wendige Minimierung des Flächenverbrauchs wird thema-
tisch berücksichtigt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 

74. Landespolizeiamt – Landeszentrale BOS-Digitalfunk und Regi-
onalleitstellen Kiel 
vom 24.05.2013 

 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

75. Landessportfischerverband Niedersachsen e. V. (LSFV)   
 

  

76. Landesverband Bürgerinitiativen, Umweltschutz Niedersachsen e. 
V. (LBU) 

 

  

77. Landesverband Niedersachsen, Deutscher Gebirgs- und Wander-
vereine e. V.  

 

  

78. Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Obstbauversuchsanstalt  
 

  

79. Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Forstamt Nordheide-
Küste  
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80. Landwirtschaftskammer Niedersachsen – Bezirksstelle Bre-
mervörde 
vom 27.05.2013 

 

Im LROP als auch im RROP wird die große Bedeutung der 
Landwirtschaft gewürdigt. 
Gebiete, in denen die landwirtschaftliche Bodennutzung er-
halten werden soll, können als Vorbehaltsgebiete Landwirt-
schaft in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesen wer-
den (s. LROP Begründung zu 3.2.1 01). Diese Gebiete kön-
nen auf der Grundlage verschiedener Kriterien geplant wer-
den. Dazu zählen die natürliche Ertragskraft, räumliche Be-
dingungen für eine hohe wirtschaftliche Leistungs- und Wett-
bewerbsfähigkeit sowie die Pflege der Kulturlandschaft.  
Ein wesentlicher Faktor zur Beurteilung der Nutzbarkeit eines 
Bodens ist seine natürliche Leistungsfähigkeit. Sie kann als 
standortgebundenes natürliches Ertragspotential definiert 
werden, das dem nachhaltigen durchschnittlichen Leistungs-
vermögen des Bodens entspricht. Auf der Grundlage des 
Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) wur-
den Ertragspotentialklassen (AepotKlassen) abgeleitet. Sie 
charakterisieren die Bodeneinheiten hinsichtlich ihrer natürli-
chen Leistungsfähigkeit für Ackerbau, bei welchem eine op-
timale, d.h. die Leistungsfähigkeit erhaltende, Bewirtschaf-
tung ohne darüber hinausgehende ertragssteigernde Bewirt-
schaftungsmaßnahmen angenommen wird (vgl. LBEG). 
Die Ergebnisse sind auf die Bodeneinheit bezogen. Zu- oder 
Abschläge für flächenspezifische Besonderheiten (z. B. 
Hangneigung, Waldnutzung) gehen nicht in die Berechnung 
ein. Die Klassifizierung erfolgt in Abhängigkeit von der im 
Bezugsraum auftretenden Spannweite des Ertragspotentials 
in 3 bis 7 Klassen. Der Bezugsraum für die Auswertung ist 
der Landkreis Stade. Berücksichtigung finden die Klassen 5-
7 für das erste Kriterium der natürlichen Ertragskraft. Darüber 
hinaus werden für das 2. Kriterium die Sonderkulturen des 
Alten Landes berücksichtigt sowie Gebiete der Stufe 4, die 
drainiert sind. Die weiteren in der Begründung des LROP 
genannten räumlichen Bedingungen, wie z. B. die Nähe zu 
Absatzmärkten oder eine verkehrsgünstige Lage, werden als 
nicht gegeben angesehen.  
Bereiche, die eine besondere Funktion für die Kulturland-
schaft erfüllen sollen, werden in der zeichnerischen Darstel-
lung entsprechend ausgewiesen.  
Mit der Sicherung der Böden, die aufgrund ihrer natürlichen 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt; die 
Hinweise werden in 
die Begründung 
aufgenommen. 



Landkreis Stade   15.10.2013 
Planungsamt 

137 

Leistungsfähigkeit einen hohen bis äußerst hohen Wert ha-
ben, schafft das RROP die räumlichen Voraussetzungen, um 
die vielfältigen Ansprüche an den Raum zu koordinieren. 
 

 

 

Die Ertragspotentialklassen charakterisieren die Bodenein-
heiten hinsichtlich ihrer natürlichen Leistungsfähigkeit für 
Ackerbau, bei welchem eine optimale, d.h. die Leistungsfä-
higkeit erhaltende Bewirtschaftung ohne darüber hinausge-
hende ertragssteigernde Bewirtschaftungsmaßnahmen an-
genommen wird. Unberücksichtigt bleibt auch die aktuelle 
tatsächliche Nutzung, ob Grünland oder Ackerland. 
Insgesamt sind über 50 % der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen 
Ertragspotenzials ausgewiesen worden. 
Diese Ausweisung entspricht den Vorgaben des Boden-
schutzgesetzes. Danach sind die Funktionen des Bodens 
nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. 

 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. In Abschn. 3.1.1.1 02 
wird nach Bodenabbau eingefügt: 
“sowie bei der Auf- und Einbringung von Stoffen in Böden..“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 

 

Die ökonomische Bedeutung der Landwirtschaft im Landkreis 
Stade wird wesentlich im Abschn. 01 gewürdigt. In dem hier 
zitierten Zusammenhang bezieht es sich auf die Abwägung 
bei der Beanspruchung von Vorbehaltsgebieten Landwirt-
schaft. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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Siehe dazu die Ausführungen oben. Im Niedersächsischen 
Landesamt für Bodenforschung wurde Ende der 1970er Jah-
re eine Auswertungsmethode zum Ertragspotenzial acker-
baulich genutzter Standorte entwickelt. In Zusammenarbeit 
mit den Landwirtschaftskammern konnte durch die statisti-
sche Auswertung einer Erhebung über Wintergerstenerträge 
eine relative Ertragszahl abgeleitet werden. Für eine Grün-
landnutzung liegen entsprechende Zahlen nicht vor. Die Hin-
weise werden in die Begründung aufgenommen. 

 

 

 

  

 

 

Die benannten Fachbeiträge stehen auf der Internetseite zur 
Einsicht zur Verfügung. 
Hierauf wird in den Eingangserläuterungen hingewiesen. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Die rechtlichen Auswirkungen des RROP sind richtig darge-
stellt. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Begründung wird hinsichtlich der Gründe für die Auswei-
sung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft ergänzt. 
 
 
 
 
 
Die Fußnote aus Seite 38 der Begründung verweist sowohl 
auf die Internetseite des Bundesamtes für Naturschutz als 
auch auf eine Seite der „Zeitschrift für Agrar- und Unterneh-
mensrecht BzAR“, in der der Wortlaut der gemäß § 17 Bun-
des-Bodenschutzgesetz erstellten und im Bundesanzeiger 
Nr. 73 vom 20.04.1999 bekannt gegebenen Grundsätze und 
Handlungsempfehlungen zur guten fachlichen Praxis der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung wiedergegeben wird. 
Auf die Internetseite der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen kann in diesem Zusammenhang ebenfalls verwie-
sen werden. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

 Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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81. LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht 
vom 31.05.2013 

 
 

 
 
 
In der Hansestadt Stade und der Stadt Buxtehude dienen die Gleise 
der Erschließung regionalbedeutsamer Vorranggebiete für indus-
trielle Anlagen und Gewerbe. Diese Gleise werden in der zeichneri-
schen Darstellung ausgewiesen.  
In Harsefeld ist das genannte Industriegleis der innerörtlichen 
Infrastruktur zuzurechnen und hat keine regionale Bedeutung. 

 
 
 
Der Anregung wird 
tlw. gefolgt. 

82. Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
(S. BUND Kreisverband Stade) 
 

  

83. Naturschutzverband Niedersachsen 
 

  

84. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – 
Geschäftsbereich Stade –  
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85. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
vom 29.05.2013 

 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Sonderlandeplatz ist im Kap. 4.1.5 berücksichtigt. 
Für die geplanten Hubschrauber-Sonderlandeplätze gilt das Ab-
stimmungsgebot. 

 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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86. Niedersächsische Landesforsten – Forstamt Harsefeld – 
vom 31.05.2013 

 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die sprachlichen Unterschiede zwischen dem Textteil, der Begrün-
dung und dem Kriterienkatalog werden bereinigt. 
Im Landkreis Stade zählt der Wald aufgrund der relativen Waldar-
mut des Landkreises zu den „harten Kriterien“, in dem Windener-
gieanlagen ausgeschlossen sind. Dies entspricht dem grundsätzli-
chen Ausschluss von WEA in Waldgebieten gem. LROP 4.2 04 8. 
Satz. 
Wald ab einer Fläche von 2 ha und mehr ist bei der Abgrenzung der 
Vorranggebiete Windenergienutzung berücksichtigt worden. Der 
Abstand zu kleineren Gebieten, innerhalb der Vorranggebiete, ist im 
Einzelfall zu beurteilen. Auch hier ist grundsätzlich ein Abstand von 
100 m vorgesehen, der im Einzelfall aber unterschritten werden 
kann (vgl. NLT Hinweise „Naturschutz und Windenergie“). 
 

 
 
Die Hinweise werden 
berücksichtigt. 
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87. Niedersächsische Landesforsten 
 

  

88. Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund 
 

  

89. Niedersächsischer Landkreistag 
 

  

90. Niedersächsischer Heimatbund 
 

  

91. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz – Betriebsstelle Hannover-Hildesheim 
vom 07.06.2013 

 

  

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Formulierung entspricht 
dem Grundsatz in Kap. 1.3 01. 
Der Name des Hafens wird an die offizielle Bezeichnung angepasst. 
Der 1. Abs. in Kap 1.3 05 erhält folgende Fassung: 
„Das Fahrwasser der Elbe sowie die Fahrwässer zum Seehafen 
Stade sowie zu den weiteren in der zeichnerischen Darstellung 
ausgewiesenen Häfen und Sportboothäfen sind zu sichern und 
nachhaltig zu erhalten. 
Die Unterhaltung der Häfen und Fahrwasser soll umweltschonend 
durchgeführt werden.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Grundsatz in Kap. 3.1.1 02 wird als Ziel formuliert (vgl. Stel-
lungnahme ML – Regierungsvertretung Lüneburg lfd. Nr. 96) 
und erhält folgende Fassung: 
„Die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die Sied-
lungsentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen ist zu minimie-
ren (s. a. Kap 3.1.2 01).“ 
 
Im Hinblick auf die anstehende Novellierung des LROP werden alle 
naturnahen, renaturierten und degenerierten Moore sowie die in 
Abtorfung befindlichen Moore und die für eine strategische Moorre-
generation bekannten Gebiete mit der Folgenutzung Vorranggebiet 
Natur und Landschaft (s. Kap. 3.1.2) ausgewiesen. 
 

Die Anregungen und 
Hinweise werden 
berücksichtigt. 

 

 

Im Hinblick auf die Regelungen des § 21 BNatSchG kann den 
Anregungen gefolgt werden. Im Kap. 3.1.1 05 erhält folgende 
Fassung: 
„Zur Bewahrung der heimischen Arten und Artengemeinschaften 
und ihrer Lebensräume und der damit verbundenen Stabilisierung 
des Naturhaushalts sollen miteinander in funktionaler Beziehung 
stehende Biotope in ausreichender Zahl und Größe und in geringen 
Entfernungen nachhaltig gesichert werden (Biotopverbund). 
 

Die Anregungen und 
Hinweise werden 
berücksichtigt. 

 

 
 

Von besonderer Bedeutung sind vernetzende Biotoptypen, wie die 
Fließgewässer einschließlich ihrer Auebereiche mit Gräben, an-
grenzenden Stillgewässern, Moore sowie feuchte und trockene 
Offenlandbereiche und Wälder. Hecken, Gehölzgruppen und 
Feldrainen kommt als lineare und punktförmige Elemente eine 
besondere Bedeutung zu. Sie sind zu erhalten oder neu zu schaf-
fen.“ 
  
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis gekommen und in der 
Begründung berücksichtigt. 
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Im Kap. 3.1.2 03 wird im 1. Abs. auf mögliche Kompensationsflä-
chen hingewiesen. 
Entsprechend des Schutzanspruches der Vorbehaltsgebiete Land-
wirtschaft werden zur Klarstellung im 2. Satz die Worte „landwirt-
schaftliche Nutzflächen“ durch „Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft“ 
ersetzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. 
Der 1. Satz in Kap. 3.1.1 05 wird entsprechend geändert (s. o.). 
 
Als 2. Satz wird angefügt: 
„Der Biotopverbund besitzt überregionale funktionale Bezüge, ist 
Teil eines landesweiten Biotopverbundes und dient auch der Um-
setzung von Natura2000.“ 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der 3. Satz im Kap.3.1.2 01 
erhält folgende Fassung: 
„Die gesetzlich geschützten Biotope und geschützten Land-
schaftsbestandteile wie z. B. Wallhecken sind zu schützen und 
zu erhalten. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 3.1.2 06 wird im 2. Abs. 
die letzte Aufzählung gestrichen und durch „Flachwasserbereiche 
der Nebenelben“ ersetzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft werden nach Gebieteseinhei-
ten entsprechend ihres natürlichen Ertragspotenzials ausgewiesen 
(s. Stellungnahme Landwirtschaftskammer Niedersachsen). 
Entsprechend der Aufgabe des EU-Vogelschutzgebietes kann der 
Anregung gefolgt werden und der Bereich des Vogelschutzgebietes 
in Nordkehdingen in der zeichnerischen Darstellung als Vorrang- 
bzw. Vorbehaltsgebiet Gründlandbewirtschaftung etc. ausgewiesen 
werden. Die Naturschutzgebiete werden als Vorranggebiete Natur 
und Landschaft ausgewiesen. In den verbleibenden Natura2000-
Gebieten erfolgt keine differenziertere Ausweisung. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Der Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

  

 

 
 

  

 

 
 

Die Ausweisung der Vorrang– und Vorbehaltsgebiete für Rohstoff-
gewinnung erfolgt auf der Grundlage der Rohstoffsicherungskarten 
des LBEG (s. Stellungnahme des Landesamte für Bergbau, Energie 
und Geologie, Nr. 70). 
Die von einem Bodenabbau ausgehenden negativen Wirkungen 
sind im Einzelfall zu prüfen. Soweit die Rohstoffsicherungsgebiete 
innerhalb eines Natura2000-Gebietes liegen, wird dem Naturschutz 
der Vorrang eingeräumt und die Rohstoffsicherungsgebiete nicht 
dargestellt. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sobald das LROP 
geändert ist, wird das RROP entsprechend angepasst. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 4.1.4 03 erhält der 1. 
Abs. folgende Formulierung: 
 
„Die Unterhaltung der Seezufahrten der Häfen, der Fahrrinne der 
Fähre Wischhafen / Glückstadt und der Lühesander Süderelbe 
sollen bedarfsgerecht und umweltschonend durchgeführt werden.“ 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

 

Die Vorranggebiet Ahlerstedt-Ahrenswohlde und Ahlerstedt-
Ottendorf sind bestehende Windparks. Die Umweltverträglichkeit 
wurde im Rahmen der Genehmigung geprüft. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 

 
 

Nach den Vorgaben des Arbeitspapiers des NLT ist zu Weißstorch-
lebensräumen ein Abstand von 1 km einzuhalten. Ein Schwarz-
storchlebensraum soll einen Abstand von 3 km einhalten. Diese 
Abstände werden zum Vorranggebiet Windenergienutzung Essel 
eingehalten. 
Im Rahmen der konkreteren Planung sind diese Artenschutzaspekte 
zu berücksichtigen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 

 
 

Zu dem bekannten Weißstorchhorst wird ein Abstand von mehr als 
1000 m eingehalten. Eine wesentliche Beeinträchtigung des Le-
bensraums ist nicht zu erwarten. 
In der konkreten Planung und Genehmigung ist dieser Aspekt zu 
berücksichtigen und zu untersuchen. 
 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 

 
 

Der Anregung zur Begründung von Kap. 3.2.4.3 kann gefolgt 
werden. 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Der Satz in der Begründung zu Kap. 3.2.4.1 (s. 48, 2. Abs.) kann 
entsprechend geändert werden. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Satz in der Begründung zu Kap. 3.2.4.1 (s. 48, 5. Abs.) kann 
entsprechend geändert werden. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 
 

 

Der Satz in der Begründung zu Kap. 3.2.4.3 (s. 51, 4. Abs.) kann 
entsprechend geändert werden. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Liste der Über-
schwemmungsgebiete wird in die Begründung aufgenommen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

  

92. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz – Betriebsstelle Lüneburg 
 

  

93. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz – Betriebsstelle Stade 
 

  

94. Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven   
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95. Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
vom 26.06.2013 

 
 
 

Die Anregung kann berücksichtigt werden. Im Kap. 2.1 02 wird der 
7. Spiegelstrich umformuliert und erhält folgende Fassung: 
� „Im Alten Land sollen neue Wohngebiete grundsätzlich ent-

sprechend der gewachsenen Siedlungsstruktur geplant werden. 
Der geschlossene Charakter des Obstbaugebietes darf nicht 
zersplittert werden.“ 

 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Für das Gebiet besteht eine vorbereitende und eine verbindliche 
Bauleitplanung der Hansestadt Stade. In dieser konkreten Planung 
der Hansestadt Stade sind die Belange der Denkmalpflege berück-
sichtigt worden. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

96. Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 
Regierungsvertretung Lüneburg 
vom 11.06.2013 

 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Das Planzeichen regional bedeutsamen Hafen wird im Bereich des 
geplanten Anlegers für das Industriekraftwerk eingefügt. 
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Satz bezieht 
sich auf das Großkraftwerk Stade im Bereich Wördener Außen-
deich. Hiermit ist die Vorgabe des LROP konkretisiert. 
Auf den Abstandserlass NRW wird in der Begründung hingewiesen. 
Auf den genannten Leitfaden kann in der Begründung ebenfalls 
hingewiesen werden. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 

 
 

Das Ziel wird in einen Grundsatz geändert. Siehe Abwägung zur 
Stellungnahme der Dow (lfd.Nr. 49). 
Im Kap. 2.1 09 erhält im 2. Abs. der 2. Satz folgende Fassung: 
„Der Einsatz der Primärenergie ist durch die hohe Effizienz der 
Kraft-Wärme-Koppelung klimaverträglich zu gestalten.“ 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

In der Begründung wird auf evtl. Notwendigkeiten für weitere Häfen 
und die Berücksichtigung der kumulativen Wirkungen eingegangen 
werden. Siehe Abwägung zur Stellungnahme der Dow (lfd.Nr. 49). 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Im Kap. 4.2.3  05 7. Abs. erhält der Satz folgende Fassung: 
„Die 380 kV-Stromanbindung des Großkraftwerkes im Vorrangge-
biet für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen Stade (sowie die 
notwendige Schaltanlage) ist im Bereich der Trasse der vorhande-
nen 220 kV Hochspannungsleitung zu realisieren.“ 
Siehe Abwägung zur Stellungnahme der Dow (lfd.Nr. 49). 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

In der Begründung wird darauf hingewiesen werden (s. o.). Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 

 

Der Umweltbericht wird ergänzt. Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Im Umweltbericht wird auf das Industriekraftwerk im Kap. 3.7.2.1 
eingegangen. Die raumordnerische Verträglichkeit eines Industrie-
kraftwerkes mit dem Vorranggebiet hafenorientierte wirtschaftliche 
Anlagen ist festgestellt worden (s. Bescheid an die Hansestadt 
Stade vom 05.10.2011 bzw. Stellungnahme BUND und DUH) (lfdNr. 
35). 
In dem Kap. kann eine Abbildung des Standortes entsprechend der 
aktuellen Bauleitung (Auszug aus Flächennutzungsplan) der Han-
sestadt Stade erfolgen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

  

 

 
 

Die im Kriterienkatalog aufgeführten harten und weichen Kriterien 
dienen der Abgrenzung der Vorranggebiete Windenergienutzung. 
Im Alten Land ist bereits in dem gültigen RROP 2004 kein Vorrang-
gebiet Windenergienutzung im Alten Land ausgewiesen. In dem 
Entwurf 2013 ist ebenfalls kein Vorranggebiet Windenergienutzung 
vorgesehen. 
Im Kap.3.2.3 02 wird die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste 
unterstützt. 
Detaillierte Aussagen zum universellen Wert sind Gegenstand des 
eigentlichen Antrages für die UNESCO. 
In der Begründung wird der aktuelle Sachstand der Tentativliste 
dargestellt werden. 

Die Hinweise und 
Anregungen werden 
zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sobald entsprechende 
konkrete Änderungen bekannt sind, kann eine Anpassung des 
RROP erfolgen.  

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der Text im § 2 der Satzung 
wird wie folgt geändert: 
„Mit der Bekanntmachung der Genehmigung der Satzung im Amts-
blatt für den Landkreis Stade treten die Satzung und das Regionale 
Raumordnungsprogramm Landkreis Stade gemäß §11 Abs. 1 ROG 
i. V. m. §5 Abs. 6 NROG in Kraft. Es ersetzt das Regionale Raum-
ordnungsprogramm für den Landkreis Stade vom 04.10.2004 
(Amtsblatt für den Landkreis Stade Nr. 7 vom 17.02.2005).“ 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der Text im § 3 der Satzung 
wird wie folgt geändert: 
„Das Regionale Raumordnungsprogramm tritt gemäß §5 Abs. 7 
Satz 3 NROG mit Ablauf von 10 Jahren nach seinem Inkrafttreten 
außer Kraft, sofern nicht vorher eine öffentliche Bekanntmachung 
gem. § 5 Abs. 7 Satz 3 NROG erfolgt, welche die Geltungsdauer 
verlängert, oder wenn es nicht vorher außer Kraft gesetzt wird.“ 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Text wird 
entsprechend überprüft. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Text wird 
entsprechend überprüft. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Begründung wird überarbeitet und die Kap. der textlichen 
Darstellung in der Begründung explizit zugeordnet. 

Der Anregung wird 
gefolgt. 
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Der Umweltbericht wird im Hinblick auf die Übereinstimmung mit 
den Zielen und Grundsätzen des Textteiles bzw. der zeichnerischen 
Darstellung überprüft. 

Der Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Entsprechend den Vorgaben in Kap. 1.4 LROP wird im Kap. 1.3 02 
folgendes Ziel eingefügt: 
„In der zeichnerischen Darstellung sind entlang der A20 Vor-
ranggebiete für Kleigewinnung ausgewiesen. Zur Sicherung 
einer ausreichenden Kleiversorgung wird der Landkreis in 
Abstimmung mit den Deichverbänden kurzfristig ein standort-
bezogenes bedarfsgerechtes Konzept erarbeiten.“ 
Die bisher in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesenen Vor-
behaltsgebiete werden zur übergangsweisen Sicherung der Kleiver-
sorgung entsprechend den Vorgaben des LROP, die bisherigen 
Vorbehaltsgebiete entlang der A26 als Vorranggebiete Rohstoffge-
winnung ausgewiesen. Die weiteren Gebiete in der Gemeinde Jork 
werden gestrichen. Die zeichnerische Darstellung wird entspre-

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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chend geändert. 

 

 

Hierdurch wird den Vorgaben des LROP aktuell gefolgt und durch 
die parallele Ausweisung zur Tasse der A26 werden evtl. negative 
Beeinträchtigungen und Probleme der Grundstücksstruktur mini-
miert. 

 

 

 
 

Touristische Großprojekte, das sind z. B. Feriendörfer und Ferien-
wohnanlagen (ab ca. 1.500 Betten), Campinganlagen (ab ca. 300 
Stellplätzen), Freizeitparks, Tierparks und Freigehege sowie Golf-
plätze. Hierfür ist in der Regel ein Raumordnungsverfahren erforder-
lich. 
Neue Großprojekte können im Einzelfall raumordnerisch überprüft 
werden. 
Im Kap. 2.1 05 wird der erste und zweite Absatz gestrichen sowie 
die Wiederholung im 5. Absatz. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 2.1 10 erhält der 1. 
Abs. folgende Fassung: 
„Die Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von 
Wohnstätten  nehmen die Standorte  der  Mittelzentren in der 
Stadt Buxtehude und in der Hansestadt Stade sowie der 
Grundzentren in den Gemeinden Apensen, Harsefeld, Himmel-
pforten und Horneburg wahr.“ 
 
Im Kap. 2.1 10 erhält der 3. Abs. folgende Fassung: 
„Die Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von 
Arbeitsstätten  nehmen die Standorte  der  Mittelzentren in der 
Stadt Buxtehude und in der Hansestadt Stade sowie wegen der 
besonderen günstigen infrastrukturellen Rahmenbedingungen 
die Standorte der Grundzentren in den Gemeinden Apensen, 
Himmelpforten und Drochtersen wahr.“ 
 
Im Kap. 2.2 02 erhält der 2. Satz folgende Fassung; 
„Die Erreichbarkeit der Standorte der Mittelzentren Stadt 
Buxtehude und Hansestadt Stade ist durch Verbesserungen im 
schienengebundenen und im straßengebundenen Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) (Anbindung der Grundzentren) zu 
erhöhen.“ 
 (vgl. a. Hinweise der RV). 

Die Anregungen 
werden berücksich-
tigt. 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 2.1 10 erhält im 2. Abs. 
der 2. Satz folgende Fassung: 

Die Anregungen 
werden berücksich-
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„Die Aufgaben sind jeweils im Bereich der zentralen Siedlungs-
gebiete umzusetzen.“ 
 
Im Kap. 2.2 04 erhält im 2. Abs. der 1. Satz folgende Fassung: 
„Die erforderlichen wirtschaftlichen und sozialen infrastruktu-
rellen Einrichtungen sind vorrangig auf die Zentralen Orte zu 
konzentrieren.“ 
 

tigt. 

 

 
 

Die Begründung wird ergänzt. Es wird dargelegt, dass keine Beein-
trächtigung des Mittelzentrums durch die mittelzentrale Teilfunktion 
des Grundzentrums Drochtersen erfolgt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

In der Formulierung im Kap. 2.1 07 wird einheitlich der Begriff 
„Freileitung“ verwendet werden, da es sich hier um eine allgemeine 
Formulierung ohne Bezug zur Stromspannung handelt. 
Die Sätze 1. und 2 erhalten folgende Fassung: 
„Standorte für Sendeanlagen und Freileitungen sollen zur Wohnbe-
bauung einen ausreichenden Abstand einhalten (s. a. Kap 4.2.3 
05)“ 
 
Neue Wohnbauflächen sollen von Sendeanlagen oder Freileitungen 
einen ausreichend großen Abstand einhalten (s. a. Kap 4.2.3 05).“ 
 
Die Begründung wird ergänzt. 
 
Der 3. Abs. in Kap. 2.1 07 erhält folgende Fassung: 
„Bei Betrieben, die der Störfall-Verordnung unterliegen, ist der 
Trennungsgrundsatz zu beachten und insbesondere zur 
Wohnbebauung ist ein ausreichender Sicherheitsabstand 
einzuhalten.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Ortsteile haben zwar eine 
herausragende Vorsorgungsaufgabe für ihren Ortsteilbereich, aber 
nicht das Potenzial für eine zentralörtliche Aufgabe. 
Im Kap. 2.2 03 wird der 2. Absatz gestrichen.  

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Der Versorgungsbereich der mittelzentralen Teilfunktion für Harse-
feld erstreckt sich auf das Samtgemeindegebiet Harsefeld und 
umfasst damit auch das Grundzentrum Ahlerstedt. 
Für den schulischen Bereich erstreckt sich der Versorgungsbereich 
auch auf das Gebiet der Gemeinde Kutenholz.  
Für die mittelzentrale Teilfunktion des Grundzentrums Drochtersen 
ist der Bereich der Region Kehdingen (Gemeinde Drochtersen, 
Samtgemeinde Nordkehdingen) der Versorgungsbereich. 
Der Text in Kap. 2.2 03 4. Abs. erhält folgende Fassung: 
„Das Grundzentrum Harsefeld nimmt für das Gebiet der Samt-
gemeinde Harsefeld sowie der Gemeinde Kutenholz folgende 
mittelzentrale Teilfunktionen wahr: ..........................“ 
 
Der Text in Kap. 2.2 03 5. Abs. erhält folgende Fassung: 
„In Kehdingen nimmt das Grundzentrum Drochtersen für das 
Gebiet der Region Kehdingen mittelzentrale Teilfunktionen 
........................ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. In der Begrün-
dung werden zu den Fragen ausführliche Ausführungen gemacht 
werden.  

Die Hinweise werden 
zur Kenntnisge-
nommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. An der Konzeption 
der Zentralen Orte wird grundsätzlich festgehalten. In der Begrün-
dung werden weitere Ausführungen zu der Konzeption erfolgen. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Anregung kann berücksichtigt werden. Auch außerhalb der 
Zentralen Orte ist die Versorgung durch Einrichtungen der Nahver-
sorgung zu sichern. Insofern wird der 5. Abschn. im Kap. 2.2 als Ziel 
formuliert und erhält folgende Fassung: 
„Außerhalb der Zentralen Orte sind Einrichtungen und Angebo-
te zur wohnortnahen Nahversorgung zu sichern und auf den 
örtlichen Bedarf auszurichten. 
 
Die demographische Entwicklung ist hierbei zu berücksichti-
gen. Negative Auswirkungen auf benachbarte Zentrale Orte 
sind zu vermeiden.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der bisherige Grundsatz kann zu einem Ziel erhoben werden. Im 
Kap. 2.3 3 01 erhält der 2. Satz folgende Fassung: 
„Der zu erwartende Einzugsbereich der Handelsbetriebe darf 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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den Verflechtungsbereich des jeweiligen Ortes nicht wesent-
lich überschreiten und die städtebaulich integrierten Versor-
gungsfunktionen nicht gefährden.“  

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Begründung wird hinsicht-
lich des Beeinträchtigungsverbotes überarbeitet. 
Zum Kongruenzgebot kann die Änderung des LROP abgewartet 
werden. Eine erforderliche Untersuchung zur Neuabgrenzung der 
Versorgungsbereiche ist zzt. nicht leistbar. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 2.3.3 02 werden im 1. 
Satz die Worte „dem Kongruenz-,“ gestrichen. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

In der Begründung zu Kap. 2.3.3 02 werden die Ge- und Verbote 
erläutert und der Bezug zum LROP hergestellt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 3.1.1 02 wird der 1. 
Satz im letzten Abs. als Ziel formuliert und erhält folgende Fassung: 
„Die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die Sied-
lungsentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen ist zu minimie-
ren (s. a. Kap 3.1.2 01).“ 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Im Kap. 3.2.2 01 wird nach 
dem 2. Abs. folgendes Ziel eingefügt: 
„Planungen und Maßnahmen außerhalb von Vorranggebieten 
Rohstoffgewinnung dürfen die benachbarte Nutzung Rohstoff-
gewinnung in den dafür festgelegten Vorranggebieten nicht 
beeinträchtigen.“ 
 
Der 2. Abs. wird als Ziel formuliert und erhält folgende Fassung: 
„Es ist darauf hinzuwirken, dass vorhandene und neue Boden-
abbauten vollständig abgebaut werden. 
Auf eine umweltschonende und nachhaltige Bewirtschaftung 
der Rohstoffvorkommen ist hinzuwirken.“ 

Die Anregungen 
werden berücksich-
tigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 3.2.4.3 01 wird nach 
dem 1. Satz folgender Abs. eingefügt: 
„Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind dort nur 
zulässig, soweit sie mit den Anforderungen des Hochwasser-
schutzes vereinbar sind, insbesondere die Hochwasserrückhal-
tung nicht beeinträchtigt wird, die Realisierung im überwiegen-
den öffentlichen Interesse liegt, Alternativstandorte außerhalb 
der Überschwemmungsgebiete nicht vorhanden sind und die 
Belange der Ober- und Unterlieger beachtet werden.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Zielaussagen zu den Abständen von Wohngebieten zu Höchst-
spannungsleitungen sind im Kap. 4.2.3 05 geregelt. Aussagen im 
Kap. 4.2.1 sind daher nicht erforderlich. 

Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 4.2.1 02 wird der 4. 
Abs. entsprechend umformuliert und erhält folgende Fassung: 
„In Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft, die landwirtschaftlich 
genutzt werden und nicht bebaut sind, sowie im Außenbereich 
sind großflächige Photovoltaikanlagen unzulässig. 
Ausnahmen sind in ausgebeuteten Sandgruben zulässig, 
soweit keine andere Funktion dem entgegensteht.“ 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Das Plankonzept für die Steuerung raumbedeutsamer Windener-
gieanlegen und die Dokumentation der Planungsschritte wird als 
separates Dokument der Begründung des RROP beigefügt. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Wald hat aufgrund des vergleichsweise geringen Flächenanteiles im 
Landkreis Stade eine besondere Bedeutung. Der Windenergienut-
zung kann auch außerhalb der Waldgebiete ausreichend Raum zur 
Verfügung gestellt werden. 
 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
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 In der Schutzzone II der Wasserschutzgebiete, der engeren Schutz-
zone, sind im Allgemeinen bestimmte bauliche Anlagen nicht 
tragbar sowie Tätigkeiten, die mit einer Verletzung der schützenden 
Deckschichten verbunden sind. Aus Vorsorgegesichtspunkten wird 
die Schutzzone II daher als harte Tabuzone eingestuft. 

 

 

Nach den Kriterien zur Abgrenzung der Vorranggebiet Windener-
gienutzung bestehen in der Gemeinde Engelschoff sowie in der 
Gemeinde Bargstedt / Ohrensen Potenzialflächen. Nach der aktuel-
len naturschutzfachlichen – raumordnerischen Bewertung der bisher 
dagegen stehenden Vorranggebiete, werden diese als Vorbehalts-
gebiete ausgewiesen (s. Stellungnahme Amt 67).  

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Es liegen damit keine grundsätzlich entgegenstehenden Belange 
mehr vor. Naturschutzfachliche und sonstige Beeinträchtigungen 
sind in den nachfolgenden Verfahren zu definieren und zu kompen-
sieren. Die Abs. 2 und 3 im Kap. 4.2.2 werden gestrichen. 

 

 

 
 

Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre hat es sich als sinnvoll 
erwiesen, dass die Gemeinden für die Windparks entsprechende 
Pläne im Rahmen ihrer Planungshoheit aufstellen. 
Der 2. Satz wird daher als Grundsatz formuliert und erhält folgende 
Fassung: 
„Die Konkretisierung der Vorranggebiete Windenergienutzung sollte 
durch die Bauleitplanung der Gemeinde erfolgen.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

In der Begründung werden entsprechend Aussagen gemacht 
werden und eine Karte die die Aufteilung der Fläche zeigt, aufge-
nommen. 
In der zeichnerischen Darstellung wird das Vorranggebiet Wind-
energienutzung Drochtersen in zwei Bereiche geteilt, wobei der 
nordwestliche Teil, jenseits des Sietwender Schleusenfleths für 
Ersatzanlagen der ehemaligen Fläche Ritsch vorbehalten bleibt. 
Im Kap. 4.2.2 02 erhält der 4. Abs. folgende Fassung: 
„Im Vorranggebiet Windenergienutzung Drochtersen ist das 
nordwestliche Teilgebiet dem Repowern der vier Altanlagen im 
ehemaligen Gebiet Ritsch vorbehalten. Nachrangig kann die 
Fläche zum Repowern weiterer Altanlagen aus dem Gemeinde-
gebiet genutzt werden.“ 
In der Begründung wird auf die weiteren Anlagen im Gemeindege-
biet sowie auf notwendige vertragliche Vereinbarungen eingegan-
gen werden. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Sondergebiete für die Erprobung von Windenergieanlagen liegen 
außerhalb der konzeptionell erarbeiteten Vorranggebiete. Sie haben 
grundsätzlich die Abstandskriterien einzuhalten, aber ohne das 
Abstandskriterium von 4-5 km zwischen den Windparks. Im Kap. 
4.2.2 02 erhält der letzte Absatz folgende Fassung: 
 

 

 

 

 
 

„Abweichend von Ziffer 4.2.2 04 Abs. 1 kann im begründeten 
Einzelfall für die Erprobung neuer Windenergieanlagen ein 
Sondergebiet, außerhalb der festgelegten Vorranggebiete 
Windenergienutzung, bauleitplanerisch festgelegt werden. Der 
Standort solcher Testanlagen und der Produktionsstandort 
und/oder der Firmensitz müssen in einem räumlich engen 
Zusammenhang liegen. Die harten und weichen Tabuzonen des 
Kriterienkatalogs sind einzuhalten. 
Das Kriterium des Abstandes zwischen den Windparks ist nicht 
anzuwenden.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

  

 

 
 

Die Tabelle in der Begründung zu Kap. 4.2.2 wird geändert. Die 
Begriffe „Repowering-Standort“ oder „Ersatzstandort“ werden 
gestrichen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 4.2.3 05 wird nach dem 
4. Abs. folgender Satz eingefügt: 
„Ausnahmsweise kann dieser Abstand unterschritten werden, 
wenn 
a) gleichwohl ein gleichwertiger vorsorgender Schutz der 
Wohnumfeldqualität gewährleistet ist oder 
b) keine geeignete energiewirtschaftlich zulässige Trassenvari-
ante die Einhaltung der Mindestabstände ermöglicht.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 
Regierungsvertretung Lüneburg 
vom 11.06.2013 
Sonstige Hinweise und Anregungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung werden hierzu nähere Ausführungen gemacht. 
Der Grundsatz richtet sich an alle durch die Grundsätze 
gebundenen Planungsträger und soll zum Abbau bestehender 
Differenzen bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die 
unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern von 
vornherein berücksichtigen, um Frauen und Männern künftig gleiche 
Chancen hinsichtlich ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
einzuräumen. 
Der Grundsatz in Kap. 1.1 09 Abs 4. beschreibt den Einfluss auf die 
räumliche Struktur des Landkreises. Der Bezug besteht zu  Kap. 1.1 
02. Dies wird geändert. 
 
Die Begründung wird geändert. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt.  
 
 
 

 

 

Die Anregungen werden berücksichtigt. 
Der Bezug wird in 1.4 06 geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt.  
 

 

 

 
Der Anregung kann gefolgt werden. 
 
 
Hier sind umfassend die Siedlungsgebiete (Wohn- und 
Gewerbegebiete) gemeint.  
 
 
Der Anregung kann gefolgt werden. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Der Anregung kann gefolgt werden. Das „ist“ wird durch „soll“ 
ersetzt und die weitere Formulierung angepasst. 
 
 
 
Der Anregung kann gefolgt werden. 
 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 

 
Der Absatz wird „fett“ als Ziel gekennzeichnet. 
 
 
Der 1. und 2. sowie der 9. Abs. werden gestrichen (s. Antwort zur 
Stellungnahme Ml/RV). 
Der Anregung kann gefolgt werden. 
 
 
Dieser Abstand ist aus raumordnerischer Sicht sinnvoll. 
 
 
 
Der Grundsatz greift nicht in die Planungshoheit ein. 
 
Der letzte Satz im Kap. 2.1 08 erhält folgende Fassung: 
„Für störende Gewerbebetriebe innerhalb von Gemengelagen sollen 
betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten in den Gemeinden 
geschaffen werden.“ 
 
Den Anregungen kann gefolgt werden. Der Text wird entsprechend 
geändert. 
 
 
Den Anregungen kann gefolgt werden. Der Text wird entsprechend 
geändert. 
 
Eine Ausweisung von Freiflächen innerhalb der Siedlungsgebiete ist 
aufgrund der Kleinteiligkeit nicht Gegenstand des RROP. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis 
genommen. 
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Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Begründung 
wird entsprechend durch eine Beikarte ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Der Text in Kap. 2.2 
02 1. Abs. 3. Satz wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Anregungen können berücksichtigt werden. Der Text in Kap. 2.2 
02 2. Abs. wird entsprechend geändert. 
 
Die Anregungen können berücksichtigt werden. Der Text in Kap. 2.2 
03 und 04 werden entsprechend geändert. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 
 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Begründung 
wird entsprechend geändert. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregung können berücksichtigt werden. Der 2. Satz in Kap. 2.3 
01 wird gestrichen. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 
 

 

Der Begriff der Spielstätten wird in der Begründung erläutert.  

 

 
 

Die Anregung können berücksichtigt werden. Im Kap. 2.3.2 01 
werden in den Abs. 1 – 3 die Texte angepasst. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Hierzu sind keine 
Festlegungen vorgesehen, sondern es ist im Einzelfall zu 
entscheiden. 
 
 
Die Anregungen können berücksichtigt werden. Der Grundsatz in 
Kap. 2.3.3 01 wird als Ziel formuliert. 
 
Der Begriff „ausgewiesen“ wird durch „festgelegt“ ersetzt. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis 
genommen. 
 
 
Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 
 

Das Regionale Einzelhandelskonzept „Nahversorgung“ für den 
Landkreis Stade ist im Konsens mit den 
Gemeinden/Samtgemeinden erarbeitet worden. Dies gilt ebenso für 
das darin verankerte Moderationsverfahren. Es ist eine freiwillige 
Zusammenarbeit verabredet worden. 
Grundversorgung findet durch die Grundzentren statt, während die 
Nahversorgung auch außerhalb der Zentren vorgesehen ist. Dies 
wird in der Begründung erläutert. 
Der Hinweis zu den Absätzen 4 +5 wird zur Kenntnis genommen. 
Die Nennung der Sortimente als Grundsatz in der beschreibenden 
Darstellung zur Verdeutlichung des Umfanges der zentren-, 
nahversorgungs- und nicht zentrenrelevanten Sortimente, wird hier 
für angebracht gehalten. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

 

 

Die Anregungen werden berücksichtigt. Die Begründung zu Kap. 
2.3.3 wird überarbeitet und ergänzt. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
 

 

 

  

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Begriffe in Kap. 2.3.4 01 
werden entsprechend geändert. 
 
 
Der Anregung kann gefolgt werden. Der Grundsatz im Kap. 2.3.2 02 
wird als Ziel formuliert. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
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Der Anregung kann gefolgt werden. Der Begriff 
„raumbeanspruchend“ wird gestrichen. 
 
 
 
Der 2. Abs. wird hier gestrichen und in die Begründung 
aufgenommen 
Im Kap. 3.1.1 02 wird im 4. Abs. der 1. Satz gestrichen. 
Entsprechende Aussagen sind im Kap. 3.2.1.2 03 getroffen worden. 
Der 3. Satz im 4. Abs. wird als Grundsatz formuliert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 

 

 

Im Kap. 3.1.1 03 werden im 1. Satz die Worte „oder genutzt“ 
gestrichen. 
Im Kap. 3.1.1 03 werden im 2. Satz die Worte „entsprechend 
gewürdigt“ durch „entsprechend berücksichtigt“ ersetzt. 
 
Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 3.1.1 05 erhält der 1. 
Satz folgende Fassung: 
„Zur Bewahrung der heimischen Arten und Artengemeinschaften 
und ihrer Lebensräume und der damit verbundenen Stabilisierung 
des Naturhaushalts sollen miteinander in funktionaler Beziehung 
stehende Biotope in ausreichender Zahl und Größe und in geringen 
Entfernungen nachhaltig gesichert werden (Biotopverbund). 
Der Biotopverbund besitzt überregionale funktionale Bezüge, ist Teil 
eines landesweiten Biotopverbundes und dient auch der Umsetzung 
von Natura2000.“ 
 
Von besonderer Bedeutung sind vernetzende Biotoptypen, wie die 
Fließgewässer einschließlich ihrer Auebereiche mit Gräben, 
angrenzenden Stillgewässern, Moore sowie feuchte und trockene 
Offenlandbereiche und Wälder. Hecken, Gehölzgruppen und 
Feldrainen kommt als lineare und punktförmige Elemente eine 
besondere Bedeutung zu. Sie sind zu erhalten oder neu zu 
schaffen. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
 
 
 
Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
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Die Anregungen können berücksichtigt werden. Eine Abgrenzung 
der Gebiete erfolgt nicht. Der Text Im Kap. 3.1.1 07 Abs.2 erhält 
folgende Fassung: 
„Die großräumigen Bereiche mit Defiziten in der Landschaftsstruktur 
sowie Landschaftselementen sollen durch die Wiederherstellung der 
den ökologischen Landschaftseinheiten entsprechenden Vielfalt, der 
landschaftsgerechten Gestaltung von Siedlungs-, Wegen- und 
Gewässerrändern und einer der Landschaftseinheit angepassten 
Flächennutzung in ihrer Strukturvielfalt und Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes verbessert werden.“ 
 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Die Bezugsziffer 
zum LROP wird gestrichen. 
 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 

Die Aussagen in Kap. 3.2.1.1 01 letzter Abs. und 3.2.1.1 04 dritter 
Abs. werden gestrichen, um einer Ungleichbehandlung der 
Geschlechter vorzubeugen. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. 
 
 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
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Die Anregung kann berücksichtigt werden. Im Kap. 3.2.1.2 07 erhält 
im 3. Abs. der 1. Satz folgende Fassung: 
„Die Inanspruchnahme oder Zerschneidung von ökologisch 
wertvollen Waldgebieten  für raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen ist nicht mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar.“ 
 
Der 2. Satz wird gestrichen. 
 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregung kann berücksichtigt werden. Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. Der Text in Kap. 
3.2.2 02 und 03 wird entsprechend geändert. 
 
 
 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 

Die Bezugsziffer wird entsprechend geändert und die zeichnerische 
Darstellung dem LROP angepasst. 
 
 
 
 
Die Überlagerung von Rohstoff und Golfplatz wird zu Gunsten des 
Vorranggebietes regionale bedeutsame Sportanlage – Golfplatz – 
entflochten (s. Antwort zur Stellungnahme der Stadt Buxtehude). 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Kap. 3.2.3 07 erhält 
der 1. Halbsatz folgende Fassung: 
„Die Ufersaumzonen der Elbe im Bereich von Krautsand sowie dem 
Alten Land sind von Erholungseinrichtungen grundsätzlich 
freizuhalten, ......“. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Die Anregung kann berücksichtigt werden. Die Bezugsziffer wird 
entsprechend geändert. 
Der Text in Kap. 3.2.4.1 03 wird entsprechend geändert. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 
 

Die Anregung kann berücksichtigt werden.  
Der Text in Kap. 3.2.4.2 01 wird entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der vorletzte Satz in 
Kap. 3.2.4.2 03 wird gestrichen. Auf die Nutzung der 
Kraftwerksabwärme wird im Kap. 4.2.1 03 eingegangen.  
 
 
Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 3.2.4.2 04 wird der 1. 
Satz als Ziel gekennzeichnet. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 4.1.1 02 wird der 1. 
Satz und im Abschn. 03 im 2. Abs. der 1.Satz als Ziel 
gekennzeichnet. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Kap. 4.1.2.1 02 wird 
an den 1. und 6. Abs. folgender Satz angefügt: 
„Die Strecke ist zu erhalten und dem Bedarf entsprechend 
auszubauen.“ 
 
Im Kap. 4.1.2.1 03 erhält der letzte Abs. folgende Fassung: 
„Die Übergänge des Schienenverkehrs aus dem Landkreis Stade 
auf den Fernverkehr sollte verbessert werden. Wegen der 
wirtschaftlichen Bedeutung des Unterelberaumes sollten die IC-
System-Halte am Bahnhof Hamburg-Harburg grundsätzlich erhalten 
werden. Darüber hinaus sollte angestrebt werden, dass der Bahnhof 
Hamburg-Harburg (Oberzentrum) für alle Linien zum ICE-
Systemhalt wird. 
 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 
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Im Abschn. 04 wird im letzten Absatz das Ziel in einen Grundsatz 
geändert und erhält folgende Fassung. 
„Es ist anzustreben, dass der Hafen Stadersand an das 
Industriegleis angebunden wird.“ 
 

 

 
 

Die Anregung kann berücksichtigt werden. Der 1. Absatz im Kap. 
4.1.2.2 04 wird als Grundsatz gefasst und entsprechend formuliert. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Hinweis kann berücksichtigt werden. Im Kap. 4.1.3 01 wird nach 
dem 1. Absatz folgender Grundsatz eingefügt: 
„Die in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesenen Autobahnen, 
Hauptverkehrsstraßen und Straßen regionaler Bedeutung sind 
entsprechend als Vorranggebiete festgelegt.“  

Der Hinweis wird 
berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 4.2.2 01 erhält der 
vorletzte Absatz folgende Fassung: 
„Die Anlagen sind nach Art und Größe einheitlich zu gestalten. 
Von diesem Ziel kann in Einzelfällen beim Repowering 
vorübergehend abgewichen werden (Raumordnerische 
Vereinbarung).“ 
 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der 5. Absatz wird 
gestrichen. In der Begründung wird auf eine mögliche Erweiterung 
in den Landkreis Harburg hingewiesen werden. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt und der Text im Kap. 4.2.2 04 im 
1. Absatz entsprechend geändert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 

 

 

Die Anregungen können berücksichtigt werden. 
Die Textänderungen werden entsprechend umgesetzt. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt 
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Im Kap. 4.2.3 04 und 05 werden die Absätze 2 bzw. 1 im Abschnitt 
04 als 2. Absatz zusammengefasst. Der Absatz erhält folgende 
Fassung: 
„Vorranggebiete Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiete Wald 
sowie alle Siedlungskörper - auch Splittersiedlungen - sollen 
grundsätzlich von raumbedeutsamen Versorgungsleitungen oder 
Freileitungen freigehalten werden.“ 
 
 

 

 

 
 

Zur vollständigen Darstellung der Lärmbereiche liegen die 
entsprechenden Daten zzt. nicht vor. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis 
genommen. 
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97. Nord-West-Ölleitung GmbH 
 

  

98. NPorts 
vom 29.0.5.2013 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die zeichnerische Darstellung 
wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 

99. Polizei Niedersachsen, Projektgruppe Digitalfunk BOS 
vom 17.05.2013 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
geografischen Daten der betroffenen Windenergieanlagen 
wurden dem Landespolizeiamt mitgeteilt. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen. 

100. Projektbüro „Stade projekt 2012 
vom 15.04.2013 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis 
genommen. 

101. RWE-DEA-AG 
 

  

102. Schleswig-Holstein Netz AG 
vom 23.04.2013 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis 
genommen. 
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103. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald LV Nds. e. V. 
 

  

104. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg 
 

  

105. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven 
vom 24.05.2013 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis 
genommen. 

106. Stadtwerke Buxtehude GmbH 
 

  

107. Stadtwerke Stade GmbH 
vom 30.05.2013 

 
 
 
Das beantragte Gebiet liegt innerhalb eines Vorranggebietes 
Rohstoffgewinnung –Torf. Diese Fläche ist eine Übernahme aus 
dem LROP. Das Land beabsichtigt, diese Flächen zu ändern. Die 
Vorrangfunktion steht der Errichtung von Windenergieanlagen 
entgegen. 
Gleichzeitig wird das Kriterium des Abstandes zwischen den 
Vorranggebieten Windenergie nach dem Kriterienkatalog nicht 
eingehalten. Zum Vorranggebiet Stade-Bützfleth besteht ein 
Abstand von ca. 1,8 km, zum Vorranggebiet Drochtersen bzw. 
Engelschoff von rd. 3 km. 
 

 
 
 
Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt 
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108. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
 

  

109. Tennet TSO GmbH 
vom 07.06.2013 

 
 
 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Anregungen aus 
der Stellungnahme 2012 sind im Entwurf 2013 berücksichtigt 
worden. 

 
 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen. 
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110. Tourismusverband Landkreis Stade e. V. 
vom 27.05.2013 

 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Text in Kap. 3.2.3 
wird entsprechend korrigiert. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 

 

 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Die Begründung wird 
entsprechend ergänzt und korrigiert. 

Die Anregungen 
werden 
berücksichtigt. 

 

 
 

.  
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111. Vattenfall Europe Netzservice GmbH 
vom 31.05.2013 

 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Richtfunktrasse 
quert keine Vorranggebiete Windenergienutzung, in denen es 
aufgrund der Höhe der Anlagen zu Beeinträchtigungen kommen 
könnte. 

 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen. 

112. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen (VNO) 
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113 Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V. 
vom 28.05.2013 

 

  

 

 

Durch die Ausweisung der Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete Rohstoffgewinnung wird dem Grundsatz der vorsor-
genden Sicherung von standortgebundenen Rohstoffen 
Rechnung getragen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG). 
Der Landkreis Stade zählt zu den rohstoffarmen Gebie-
ten, in denen die Sicherung der vorhandenen Rohstoff-
vorkommen erhöhte Bedeutung hat. Gleichzeitig wird 
durch die insgesamt positive Entwicklung des Landkrei-
ses die Beschaffung von Flächen für die Kompensation 
der Eingriffe zunehmend schwieriger.  

 

 

 

Insofern kann der Argumentation gefolgt werden. Im 
Hinblick auf § 1 Abs. 5 BNatSchG und der zahlreichen 
Überlagerungen durch Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft 
(und der mit dieser Ausweisung verbundenen Sicherung)  
wird im Abschn. 3.2.2 02 der 1. Abs. geändert. Der  
Abschn. 3.2.2 02 1. Abs. erhält folgende Fassung: 
„Die anzustrebende Nachfolgenutzung für den Bo-
denabbau in den Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten 
Rohstoffgewinnung, wird durch die raumordneri-
schen Festlegungen bestimmt. Ist in der zeichneri-
schen Darstellung keine überlagernde Funktion be-
stimmt, ist die Nachnutzung i. S. des § 4 Abs. 5 
BNatSchG vorzusehen.  
Bei der Abstimmung der verschiedenen Belange sind 
die Umweltaspekte zu berücksichtigen. 
Sind die Flächen vorher nicht mit Wald bestockt, so 
ist zur Verbesserung des Landschaftsbildes oder 
wegen der Waldarmut des betroffenen Raumes, eine 
Überführung in naturnahe Bewaldung anzustreben.“ 
 

Die Anregung wird berücksich-
tigt. 
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Die Abgrenzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
Rohstoffgewinnung erfolgt auf der Grundlage der Vorga-
ben des LROP. Die Rohstoffsicherungsgebiete entspre-
chen den Rohstoffsicherungskarten des Landesamtes für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). 

 

  

 
 
 
 

Die Abgrenzung des Vorranggebietes (blau) und der 
Konzessionsfläche (rot) entspricht zusammen des Vor-
gaben des LROP bzw. LBEG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend geän-
dert. 
 

Die Anregung wird berücksich-
tigt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die aktu-
ellen naturschutzfachlichen Daten sehen hier ein Vorbe-
haltsgebiet Natur und Landschaft vor. Nach der Einstu-
fung des LBEG handelt es sich um ein Gebiet 2. Ordnung 
von regionaler volkswirtschaftlicher Bedeutung. 
Aufgrund des Erörterungstermins erfolgen folgende Er-
gänzungen: 
In dem Bereich befindet sich eine Reihe von erhaltenen 
Bodendenkmälern die als archäologisch wertvoll einzu-
stufen sind. Die Genehmigung eines Bodenabbaus ist 
daher als nicht wahrscheinlich anzusehen. Das Gebiet 
wird gestrichen (s. Antwort zur Stellungnahme der Samt-
gemeinde Fredenbeck, Nr. 6). 
 

Die Anregung wird nicht be-
rücksichtigt. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Ge-
biet ist in der zeichnerischen Darstellung des RROP als 
Vorranggebiet Rohstoffgewinnung ausgewiesen. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Daten des LBEG stufen das Gebiet in die 2. Katego-
rie ein. Nach der Systematik, die der Ausweisung der 
Rohstoffsicherungsgebiete in der zeichnerischen Darstel-
lung zugrunde liegt, ist eine Ausweisung als Vorbehalts-
gebiet vorzusehen. Aufgrund der vorgelegten Daten kann 
eine Aufstufung zum Vorranggebiet erfolgen. Dem Vor-
schlag der südlichen Erweiterung kann aufgrund des 
südlich angrenzenden Waldgebietes und der vorgelegten 
vagen Abgrenzung nicht gefolgt werden. Dies ist im kon-
kreten Antrag zu prüfen. 

Den Anregungen wird tlw. ge-
folgt. 
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114. Vodafone D2 GmbH 
 

  

115. Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven 
 

  

116. Wasser- und Schiffahrtsamt Hamburg 
 

  

117. Wasserbereitstellungsverband 
 

  

118. Wasserbeschaffungsverband Harburg 
vom 29.04.2013 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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119. Wehrbereichsverwaltung Nord 
vom 08.05.2013 

 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

120. Wintershall AG Holding GmbH 
 

  

121. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 
 

  

122. Wohnstätte Stade e. G.   


